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Erster Teil: Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 Zweck der Prüfung 

(1) 1Die Bachelorprüfung bildet einen ersten berufsqualifizierenden Abschluss. 2Die Anforderungen an die 
Prüfung sichern einen Standard der Ausbildung, der der Regelstudienzeit angemessen ist und dem Stand der 
Wissenschaft und den Anforderungen der beruflichen Praxis gerecht wird. 

(2) 1Durch die Bachelorprüfung soll festgestellt werden, ob der Prüfling die für den Übergang in die Berufspraxis 
notwendigen grundlegenden Fachkenntnisse erworben hat, die zentralen Zusammenhänge des Fachs überblickt 
und grundlegende wissenschaftliche Methoden und Erkenntnisse anwenden kann. 2Durch das Bachelorstudium 
sollen Studierende in die Lage versetzt werden, an einem konsekutiven Masterstudiengang erfolgreich 
teilzunehmen. 

§ 2 Hochschulgrad 

Aufgrund der bestandenen Bachelorprüfung wird der Hochschulgrad „Bachelor of Science (B.Sc.)“ im Studiengang 
Psychologie verliehen. 

§ 3 Dauer und Gliederung des Studiums 

(1) Die Studienzeit, in der das Bachelorstudium abgeschlossen werden kann, beträgt sechs Semester (Re-
gelstudienzeit). 

(2) Das Lehrangebot ist so zu gestalten, dass die Bachelorprüfung bis zum Ende des sechsten Semesters 
abgeschlossen werden kann. 

(3) Der Umfang des Studiums, inklusive der Bachelorarbeit, beträgt 180 Leistungspunkte. 

§ 4 Prüfungsausschuss 

(1) Die der Studiendekanin oder dem Studiendekan gemäß § 45 Absatz 3 Satz 1 NHG obliegenden Aufgaben zur 
Durchführung und Organisation von Prüfungen können von dieser oder diesem einem Prüfungsausschuss 
übertragen werden. 

(2) 1Der Prüfungsausschuss stellt die Durchführung der Prüfungen sicher. 2Er achtet darauf, dass die Be-
stimmungen des Niedersächsischen Hochschulgesetzes (NHG), der Grundordnung der Universität Osnabrück 
und dieser Prüfungsordnung eingehalten werden. 3Er berichtet dem Fachbereich regelmäßig über die 
Entwicklung der Prüfungen und Studienzeiten; hierbei ist besonders auf die tatsächlichen Bearbeitungszeiten 
für die Bachelorarbeit, die Einhaltung der Regelstudienzeit und der Prüfungsfristen einzugehen und die 
Verteilung der Einzel- und Gesamtnoten darzustellen. 4Der Bericht ist in geeigneter Weise durch die 
Hochschule offen zu legen. 5Der Prüfungsausschuss oder die von ihm beauftragte Stelle führt die 
Prüfungsakten. 

(3) 1Dem Prüfungsausschuss gehören fünf Mitglieder an, und zwar 

a) drei Mitglieder der Hochschullehrergruppe, von denen mindestens zwei dem Institut für Psychologie 
angehören müssen, 

b) ein Mitglied der Mitarbeitergruppe, das in der Lehre tätig ist, 

c) sowie ein Mitglied der Studierendengruppe. 

 2Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und die ständigen Vertreterinnen oder Vertreter werden von den 
jeweiligen Gruppenmitgliedern im Fachbereichsrat gewählt. 3Die Amtszeit der Mitglieder des 
Prüfungsausschusses beträgt zwei Jahre, die des studentischen Mitgliedes ein Jahr. 4Wiederwahl ist zulässig. 
5Das studentische Mitglied hat bei der Bewertung und Anrechnung von Prüfungs- und Studienleistungen nur 
beratende Stimme. 
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(4) 1Der Prüfungsausschuss wählt aus der Mitte seiner Mitglieder eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden und 
deren oder dessen Stellvertretung. 2Diese müssen der Hochschullehrergruppe des Instituts für Psychologie 
angehören. 

(5) 1Der Prüfungsausschuss fasst seine Beschlüsse mit der Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen; 
Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen. 2Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme der oder 
des Vorsitzenden den Ausschlag. 3Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner 
Mitglieder, darunter die oder der Vorsitzende oder die oder der stellvertretende Vorsitzende und ein weiteres 
Mitglied der Hochschullehrergruppe, anwesend sind. 

(6) 1Der Prüfungsausschuss kann Beschlüsse auch im schriftlichen oder elektronischen Umlaufverfahren fassen. 
2Dies gilt nicht, wenn ein Mitglied dem Verfahren widerspricht. 3Die Umlaufzeit beträgt mindestens eine 
Woche. 4Mit der Übersendung der Beschlussunterlage fordert die oder der Vorsitzende die stimmberechtigten 
Mitglieder mit Fristsetzung auf, über den Beschlussvorschlag abzustimmen; gleichzeitig werden die 
beratenden Mitglieder über das Umlaufverfahren informiert und auf die Möglichkeit des Widerspruchs 
hingewiesen. 5Der Beschluss ist mit Wirkung des Ablaufs der Umlauffrist gefasst, sofern die jeweils 
erforderliche Mehrheit der Mitglieder zustimmt. 6Der Beschluss kommt auch zustande, wenn alle 
stimmberechtigten Mitglieder vor Ablauf der Frist ihre Stimme abgegeben haben und die erforderliche 
Mehrheit vorliegt. 

(7) 1Der Prüfungsausschuss kann Befugnisse widerruflich auf die Vorsitzende oder den Vorsitzenden und die 
stellvertretende Vorsitzende oder den stellvertretenden Vorsitzenden übertragen. 2Die oder der Vorsitzende 
bereitet die Beschlüsse des Prüfungsausschusses vor und führt sie aus. 3Sie oder er berichtet dem 
Prüfungsausschuss laufend über diese Tätigkeit. 

(8) 1Über die Sitzungen des Prüfungsausschusses wird eine Niederschrift geführt. 2Die wesentlichen Gegenstände 
der Erörterung und die Beschlüsse des Prüfungsausschusses sind in der Niederschrift festzuhalten. 

(9) 1Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich. 2Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und 
deren Vertretungen unterliegen der Amtsverschwiegenheit. 3Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, 
sind sie durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 

(10) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, an den Prüfungen als Beobachtende teilzunehmen. 

§ 5 Prüfende und Beisitzerinnen oder Beisitzer 

(1) 1Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüfenden und die Beisitzerinnen oder Beisitzer. 2Zu Prüfenden sowie 
Beisitzerinnen und Beisitzern dürfen nur Personen bestellt werden, die selbst mindestens die durch die Prüfung 
festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation besitzen. 

(2) Soweit die Prüfungsleistung studienbegleitend erbracht wird, wird bei Lehrpersonen, soweit sie nach Absatz 1 
Satz 2 prüfungsbefugt sind, von einer besonderen Bestellung nach Absatz 1 Satz 1 abgesehen. 

(3) 1Studierende können außer im Falle des Absatzes 2 für die Abnahme der Prüfungsleistungen Prüfende 
vorschlagen. 2Der Vorschlag begründet keinen Anspruch. 3Ihm soll aber entsprochen werden, soweit ihm nicht 
wichtige Gründe, insbesondere eine unzumutbare Belastung der Prüfenden, entgegenstehen. 4Kann der 
Vorschlag nicht berücksichtigt werden, so ist der oder dem zu prüfenden Studierenden Gelegenheit zu einem 
weiteren Vorschlag zu geben. 

(4) Der Prüfungsausschuss stellt sicher, dass den Studierenden die Namen der Prüfenden rechtzeitig, mindestens 
drei Wochen vor dem Termin der jeweiligen Prüfung, bekannt gegeben werden. 

(5) Für die Prüfenden und die Beisitzerinnen und Beisitzer gelten § 4 Absatz 9 Sätze 2 und 3 entsprechend. 
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§ 6 Anrechnung von Studiennachweisen und Prüfungsleistungen sowie beruflich 
erworbener Kompetenzen 

(1) Anrechnung von an der Universität Osnabrück erbrachten Studiennachweisen und Prüfungsleistungen: 

 1Studiennachweise und Prüfungsleistungen, die im Rahmen des Lehrangebots der Universität Osnabrück 
erfolgreich absolviert wurden, werden von Amts wegen angerechnet, soweit sie entsprechend der 
Modulübersicht eines neu aufgenommenen Studiengangs, Teilstudiengangs oder sonstigen Studienangebots 
auch in diesem absolviert werden müssen (Pflichtmodule). 2Im Übrigen werden erfolgreich absolvierte 
Leistungen im Sinne des Satzes 1 auf Antrag angerechnet, soweit sie innerhalb eines anderen studierten oder 
neu aufgenommenen Studiengangs, Teilstudiengangs oder sonstigen Studienangebots ebenfalls belegbar sind. 
3Abweichend von Satz 1 werden im Rahmen des Frühstudiums erfolgreich absolvierte Module nur auf Antrag 
angerechnet. 

(2) Anrechnung von außerhalb der Universität Osnabrück erbrachten Studiennachweisen und Prüfungsleistungen 
im gleichen Studiengang: 

 Studiennachweise und Prüfungsleistungen, die in dem gleichen Studiengang oder Teilstudiengang an einer 
Hochschule erbracht wurden, werden nach Maßgabe der Prüfungsordnung von Amts wegen angerechnet, wenn 
kein wesentlicher Unterschied besteht. 

(3) Anrechnung von Studiennachweisen und Prüfungsleistungen, die während eines Austausches erbracht wurden: 

 1Studiennachweise und Prüfungsleistungen, die eine Studentin oder ein Student innerhalb von Stu-
dierendenaustausch- oder Studierendenmobilitätsprogrammen erbringt, sind auf Antrag anzurechnen, wenn 
vor Beginn des Studierendenaustausch- oder -mobilitätsprogramms ein entsprechendes Learning Agreement 
abgeschlossen wurde. 2Studiennachweise und Prüfungsleistungen, die außerhalb der in Satz 1 genannten 
Programme erbracht wurden, werden auf Antrag angerechnet, wenn kein wesentlicher Unterschied vorliegt. 

(4) Anrechnung von Studiennachweisen und Prüfungsleistungen, die in anderen Studiengängen oder außerhalb 
einer Hochschule erworben wurden: 

 1Studiennachweise und Prüfungsleistungen beziehungsweise Kompetenzen, die in anderen Studiengängen oder 
außerhalb einer Hochschule erbracht bzw. erworben wurden, werden auf Antrag angerechnet, soweit kein 
wesentlicher Unterschied gegenüber den Kompetenzen, die im Falle eines Studiums an der Universität 
Osnabrück erworben worden wären, festgestellt werden kann. 2Kein wesentlicher Unterschied besteht, wenn 
die auf Grund eines Moduls vermittelten Kompetenzen beziehungsweise Lernergebnisse, Qualität und Niveau 
der Ausbildung sowie Leistungspunkte denjenigen von Modulen des Studiengangs im Wesentlichen 
entsprechen. 3Dabei ist kein schematischer Vergleich, sondern eine Gesamtbetrachtung und Gesamtbewertung 
im Hinblick auf die Bedeutung der Leistungen für den Zweck der Prüfungen vorzunehmen. 4Die Anrechnung 
von außerhalb einer Hochschule erbrachten Leistungen ist unbeschadet der Sätze 1 bis 3 auf nicht mehr als 50 
v. H. der insgesamt im betroffenen (Teil-)Studiengang oder Studienangebot erforderlichen Leistungspunkte 
begrenzt. 5Die Versagung der Anrechnung ist unter Darlegung der festgestellten wesentlichen Unterschiede zu 
begründen. 

(5) Rahmenbedingungen: 

Bei der Anrechnung beachtet die Universität übergeordnete, nationale und internationale Vereinbarungen, 
insbesondere das Übereinkommen über die Anerkennung von Qualifikationen im Hochschulbereich in der 
europäischen Region („Lissabon-Konvention“) vom 11. April 1997 (BGBl. 2007 II S. 712). 

(6) Antragstellung und Mitwirkungspflicht: 

 1Ein Antrag auf Anrechnung kann jederzeit gestellt werden, solange der Prüfungsanspruch innerhalb des 
studierten Studiengangs, Teilstudiengangs oder sonstigen Studienangebots nicht erloschen ist; er ist 
ausgeschlossen, sofern die Prüfung, die durch die anzurechnende Leistung ersetzt werden soll, bereits 
erfolgreich absolviert oder die Prüfung endgültig nicht bestanden wurde. 2Wenn der Prüfungsausschuss oder 
das nach der Prüfungsordnung zuständige Organ einen Studiennachweis oder eine Prüfungsleistung, die in 
einem Signatarstaat der "Lissabon-Konvention" erbracht wurde, nicht anerkennt, weil er oder sie wesentlich 
unterschiedlich ist, ist diese Entscheidung zu begründen. 3Den Studierenden obliegt eine Mitwirkungspflicht; 
die oder der Studierende hat die für die Anrechnung erforderlichen Unterlagen vorzulegen, insbesondere 
Abschlusszertifikate, Modulbeschreibungen, Rahmencurricula und/oder vergleichbare Dokumente. 
4Eingereichte Unterlagen müssen in deutscher oder in englischer Sprache verfasst sein; sofern Unterlagen in 
einer anderen Sprache vorliegen, sind diese zusätzlich in einer offiziellen deutschen oder englischen 
Übersetzung (im Original bzw. in behördlich beglaubigter Kopie) einzureichen. 
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(7) Fehlversuche: 

 1Bei einer Anrechnung von Amts wegen gilt § 11 Absatz 5. 2Ist eine Anrechnung nur auf Antrag möglich so 
findet § 11 Absatz 5 nur dann Anwendung, wenn ein entsprechender Antrag gestellt wird. 

(8) Noten: 

 1Für angerechnete Prüfungsleistungen werden die Noten – soweit die Notensysteme vergleichbar sind – 
übernommen. 2Noten aus einem nicht vergleichbaren Notensystem werden, sofern der jeweils zuständige 
Prüfungsausschuss nichts anders bestimmt, nach der modifizierten bayerischen Formel umgerechnet. 3Sofern 
eine Umrechnung nicht möglich ist, wird die Prüfungsleistung abweichend mit „bestanden“ angerechnet. 
4Angerechnete Prüfungsleistungen werden im Zeugnis gekennzeichnet. 

(9) Zuständigkeit: 

 1Über die Anrechnung entscheidet der zuständige Prüfungsausschuss. 2Der Prüfungsausschuss kann zur 
Vorbereitung seiner Entscheidungen eine Stellungnahme einer geeigneten Fachvertreterin oder eines 
geeigneten Fachvertreters einholen. 

§ 7 Aufbau der Prüfungen und Prüfungsleistungen 

(1) Die Bachelorprüfung besteht aus mit Modulen verbundenen studienbegleitenden Prüfungs- und Stu-
dienleistungen, dem Nachweis berufspraktischer Tätigkeit, dem Nachweis von 40 Versuchspersonenstunden 
und der Bachelorarbeit (Anlage 1). 

(2) Prüfungsleistungen können auf besonderen Wunsch der Kandidatin oder des Kandidaten in englischer Sprache 
erbracht werden.  

(3) 1Für Prüfungsleistungen studienbegleitender Prüfungen in Psychologie sind folgende Formen vorgesehen: 

 Klausur (Absatz 5), 

 Multiple-Choice-Klausur (Absatz 6). 

 Mündliche Prüfung (Absatz 7), 

 Vortrag (Referat) (Absatz 8), 

 Hausarbeit (Absatz 9). 

 2Die Form der Prüfungsleistung wird in Anlage 2 (Modulhandbuch) geregelt. 

(4) Weitere Erbringungsformen sind zulässig. Sie müssen im Hinblick auf den Arbeitsaufwand und die 
Qualifikationsanforderungen mit den vorgenannten vergleichbar sein. 

(5) 1In einer Klausur soll der Prüfling nachweisen, dass er auf der Basis des notwendigen Grundlagenwissens mit 
begrenzten Hilfsmitteln und in begrenzter Zeit mit den gängigen Methoden des Faches Aufgaben lösen oder 
Themen bearbeiten kann. 2Die Bearbeitungszeit beträgt in der Regel 60 bis 120 Minuten.  

(6) 1Prüfungsleistungen können teilweise oder vollständig im Multiple-Choice-(MC)Verfahren abgenommen 
werden. 2Die Bearbeitungszeit beträgt in der Regel 60 bis 120 Minuten. 3Sofern der Anteil der MC-Aufgaben 
zu mehr als 25 % in die Gesamtnote der Prüfungsleistung eingeht, gilt Folgendes: 

1. MC-Prüfungsaufgaben können als Einfach-Wahlaufgaben (nur eine Antwort ist richtig) bzw. Mehrfach-
Wahlaufgaben (mehrere Antworten sind richtig) gestellt werden.  

2. 1Bei der Erstellung der Prüfungsaufgabe ist anzugeben, welche Antwort bei Einfach-Wahlaufgaben bzw. 
welche Antworten bei Mehrfach-Wahlaufgaben zutreffend sind. 2Zudem ist die Anzahl der maximal 
erreichbaren Punkte für jede Prüfungsaufgabe festzulegen. 3Eine Prüfungsaufgabe darf nicht schlechter als 
mit 0 Punkten bewertet werden, es dürfen also keine Minus- oder Maluspunkte über Prüfungsaufgaben 
hinweg vergeben werden. 4Die Prüfungsaufgaben können mit einem Gewichtungsfaktor versehen werden, 
um ihren Schwierigkeitsgrad widerzuspiegeln. 5Die Festlegungen der Sätze 1 bis 4 sind aktenkundig zu 
machen. 6Falls die Prüfungsleistung nicht vollständig aus MC-Aufgaben besteht, ist den Studierenden 
bekanntzugeben, mit welchem Anteil die MC-Aufgaben in die Gesamtnote der Prüfungsleistung eingehen.  

3. 1Die Prüfer haben die Prüfungsaufgaben vor der Feststellung des Prüfungsergebnisses darauf zu 
überprüfen, ob sie fehlerhaft sind. 2Ergibt diese Überprüfung, dass einzelne Prüfungsaufgaben fehlerhaft 
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sind, sind diese bei der Feststellung des Prüfungsergebnisses nicht zu berücksichtigen. 3Bei der Bewertung 
ist von der verminderten Zahl der Prüfungsaufgaben auszugehen.  

4. Zur Gesamtbewertung der Prüfungsleistung bzw. des MC-Anteils werden die erreichten Punktzahlen aller 
MC-Aufgaben zu einer Gesamtpunktzahl addiert, gegebenenfalls unter Berücksichtigung der nach Nr. 2 
Satz 4 festgelegten Gewichtungsfaktoren.  

5. 1Eine Prüfung, die vollständig im MC-Verfahren abgelegt wird, ist bestanden, wenn der Prüfling 
mindestens 50 Prozent der zu erreichenden Gesamtpunktzahl erreicht hat (absolute Bestehensgrenze). 
2Stellt sich heraus, dass mehr als die Hälfte der Prüfungsteilnehmer die absolute Bestehensgrenze nicht 
erreicht hat, ist zunächst der Durchschnitt der erreichten Punktzahl aller an der jeweiligen Prüfungsleistung 
beteiligten Prüflinge zu errechnen (Mittelwert = M). 3Die Prüfung ist dann bestanden, wenn die vom 
Prüfling erreichte Punktzahl mindestens 90 Prozent des Durchschnittswerts M beträgt (relative 

Bestehensgrenze = M − M
   = � � 0,9). 

6. 1Hat der Prüfling die für das Bestehen der Prüfung nach Nr. 5 erforderliche Mindestpunktzahl erreicht, so 
errechnet sich die Note (N) nach folgender Formel:  

 
)( minmaxmax minmax

min NNxNN
PP

PP  


  

 2Hierbei sind  

 Pmax maximal erzielbare Punktzahl 
 Pmin als minimal zum Bestehen erforderliche Punktzahl (Bestehensgrenze) 
 Nmax als Note, die man bei der Erreichung von Pmin erhält (Nmax = 4,0) 
 Nmin als Note, die man bei der Erreichung von Pmax erhält (Nmin =1,0). 

 3Von dem Ergebnis N werden alle Dezimalstellen außer den beiden ersten ohne Rundung gestrichen. 4Dabei 
ergibt 

 ein Zahlenwert    die Note   

    ≤ 1,15    1,0 (sehr gut) 

    1,16 – 1,50   1,3 (sehr gut) 

    1,51 – 1,85   1,7 (gut) 

    1,86 – 2,15   2,0 (gut) 

    2,16 – 2,50   2,3 (gut) 

    2,51 – 2,85   2,7 (befriedigend) 

    2,86 – 3,15   3,0 (befriedigend) 

    3,16 – 3,50   3,3 (befriedigend) 

    3,51 – 3,85   3,7 (ausreichend) 

    3,86 – 4,00   4,0 (ausreichend). 

 5Hat ein Prüfling nicht die nach Nr. 5 erforderliche Anzahl von Punkten erreicht, so lautet die Note 5,0 
„nicht ausreichend“. 

7. 1Bei teilweise im MC-Verfahren durchgeführten Prüfungsleistungen errechnet sich die Gesamtnote der 
Prüfungsleistung aus dem gewichteten arithmetischen Mittel des im MC-Verfahren absolvierten 
Prüfungsteils (nach Nr. 6 ermittelt) und der Note des übrigen Prüfungsteils (nach §10 Absatz 2). 2Beide 
Noten gehen mit ihrem zuvor festgelegten Anteil in die Gesamtnote ein. 3Aus dem so ermittelten 
Zahlenwert ergibt sich nach den Vorgaben des § 10 Absatz 3 die Gesamtnote der Prüfungsleistung.  

(7) 1Durch mündliche Prüfungsleistungen soll der Prüfling nachweisen, dass er die Zusammenhänge des 
Prüfungsgebiets erkennt und spezielle Fragestellungen in diese Zusammenhänge einzuordnen vermag. 2Die 
mündliche Prüfung findet vor einer bzw. einem Prüfenden und einer sachkundigen Beisitzerin bzw. einem 
sachkundigen Beisitzer als Einzelprüfung statt. 4Die Prüfung dauert in der Regel 15 bis 45 Minuten.  

(8) 1In einem Vortrag (Referat) mit schriftlicher Ausarbeitung soll der Prüfling nachweisen, dass er die Inhalte 
eines Seminarthemas sowohl schriftlich als auch mündlich darstellen kann. 2Die Dauer eines Vortrags 
(Referats) beträgt in der Regel 20 bis 60 Minuten. 3Der Vortrag (das Referat) und die Ausarbeitung werden 
vom Veranstalter des Seminars bewertet.  
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(9) 1Durch eine Hausarbeit soll der Prüfling nachweisen, dass er in einem festgelegten Zeitraum eine fach-
spezifische Aufgabenstellung selbstständig bearbeiten und angemessen dokumentieren kann. 2In geeigneten 
Fällen können Hausarbeiten auch in Form von Gruppenarbeiten erbracht werden; die Eignung des Themas 
stellt die Prüfende oder der Prüfende fest. 3Der Beitrag der einzelnen Verfasserin oder des einzelnen Verfassers 
muss dann als individuelle Prüfungsleistung auf Grund der Angabe von Abschnitten, Seitenzahlen oder 
anderen objektiven Kriterien deutlich abgrenzbar und für sich bewertbar sein. Eine Hausarbeit umfasst bei 
einer Verfasserin und einem Verfasser in der Regel 15 bis 25 Seiten. 

(10) 1Macht der Prüfling glaubhaft, dass er wegen länger andauernder oder ständiger körperlicher Behinderung 
nicht in der Lage ist, Prüfungsleistungen ganz oder teilweise in der vorgeschriebenen Form abzulegen, ist ihm 
durch den Prüfungsausschuss zu ermöglichen, die Prüfungsleistungen innerhalb einer verlängerten 
Bearbeitungszeit oder gleichwertige Prüfungsleistungen in einer anderen Form zu erbringen. 2Dazu kann die 
Vorlage eines ärztlichen Attestes verlangt werden.  

(11) Die Schutzbestimmungen der §§ 3, 4, 6 und 8 des Mutterschutzgesetzes sind zu beachten; Entsprechendes gilt 
für die §§ 15ff. des Bundeserziehungsgeldgesetzes. 

§ 8 Öffentlichkeit von mündlichen Prüfungen 

1Studierende, die sich demnächst der gleichen Prüfung unterziehen wollen, sowie andere Mitglieder der Hochschule, 
die ein eigenes berechtigtes Interesse geltend machen, sind als Zuhörerinnen oder Zuhörer bei mündlichen Prüfungen 
(§ 7 Absatz 7) zuzulassen. 2Dies erstreckt sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses an 
den Prüfling. 3Auf Antrag eines Prüflings sind die Zuhörerinnen und Zuhörer nach Satz 1 auszuschließen. 

§ 8a Anmeldung zu Prüfungen 

(1) 1Die Teilnahme an Prüfungsleistungen erfordert zwingend die vorherige Anmeldung. 2Der Prüfungsausschuss 
gibt den Zeitraum, in dem eine Anmeldung stattfinden kann, rechtzeitig bekannt.  

(2) 1Eine Abmeldung von der Prüfung ist ohne Angabe von Gründen bis 7 Tage vor der Prüfung möglich. 2Danach 
ist eine Abmeldung nur noch bei Vorliegen eines triftigen Grundes zulässig (vgl. § 9). 

§ 9 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht ausreichend“ bewertet, wenn der Prüfling ohne triftige Gründe zu 
einem Prüfungstermin nicht erscheint oder nach Beginn der Prüfung von der Prüfung zurücktritt.  

(2) 1Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachten Gründe müssen dem Prüfungsausschuss 
unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden; andernfalls gilt die betreffende 
Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend“ bewertet. 2Eine Exmatrikulation oder eine Beurlaubung als solche 
sind keine triftigen Gründe. 3Bei Krankheit ist ein ärztliches Attest vorzulegen; auf Verlangen des 
Prüfungsausschusses ist ein amtsärztliches Attest vorzulegen. 4Werden die Gründe anerkannt, so kann die 
Prüfung in der Regel frühestens nach sechs Wochen wiederholt werden. 5Die bereits vorliegenden 
Prüfungsleistungen sind in diesem Fall anzurechnen.  

(3) 1Wird bei einer Prüfungsleistung der Abgabetermin ohne triftige Gründe nicht eingehalten, so gilt sie als mit 
„nicht ausreichend“ bewertet. 2Absatz 2 Satz 1 bis 4 gilt entsprechend. 3In Fällen, in denen der Abgabetermin 
aus triftigen Gründen nicht eingehalten werden kann, entscheidet der Prüfungsausschuss unter Beachtung der 
Grundsätze der Chancengleichheit und des Vorrangs der wissenschaftlichen Leistung vor der Einhaltung von 
Verfahrensvorschriften darüber, ob der Abgabetermin für die Prüfungsleistung entsprechend hinausgeschoben, 
die hinausgeschobene Abgabe bei der Bewertung berücksichtigt oder eine neue Aufgabe gestellt wird. 4Im 
Falle einer nachgewiesenen Erkrankung des Prüflings wird der Abgabetermin nach Maßgabe des ärztlichen 
Attests hinausgeschoben. 
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(4) 1Versucht der Prüfling, das Ergebnis seiner Prüfungsleistung durch Täuschung oder Benutzung nicht 
zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht bestanden“ 
bewertet. 2Wenn die oder der Studierende ohne Kennzeichnung Texte oder Textstellen anderer derart 
verwertet, dass über die eigentliche Autorenschaft und die Eigenständigkeit der Leistung getäuscht wird, gilt 
die Prüfung als endgültig nicht bestanden. 3Wer sich eines Verstoßes gegen den ordnungsgemäßen Ablauf der 
Prüfung schuldig gemacht hat, kann von der Fortsetzung der betreffenden Prüfungsleistung ausgeschlossen 
werden; in diesem Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht bestanden“ bewertet. 4Die 
Entscheidungen nach den Sätzen 1 bis 3 trifft der Prüfungsausschuss nach Anhörung des Prüflings. 5Bis zur 
Entscheidung des Prüfungsausschusses setzt der Prüfling die Prüfung fort, es sei denn, dass nach der 
Entscheidung der Aufsicht führenden Person ein vorläufiger Ausschluss des Prüflings zur ordnungsgemäßen 
Weiterführung der Prüfung unerlässlich ist. 

§ 10 Bewertung der Prüfungsleistung 

(1) 1Die einzelne Prüfungsleistung wird von den jeweiligen Prüfenden (§ 5) bewertet. 2Schriftliche Prü-
fungsleistungen sind in der Regel in spätestens sechs Wochen nach der jeweiligen Prüfungsleistung und nach 
Möglichkeit vier Wochen vor dem Wiederholungstermin zu bewerten. 3Das Ergebnis der mündlichen Prüfung 
ist dem Prüfling im Anschluss an die jeweilige Prüfung bekannt zu geben. 

(2) 1Für die Bewertung einzelner Prüfungsleistungen sind folgende Noten zu verwenden: 

1 sehr gut = eine hervorragende Leistung, 
2 gut = eine Leistung, die erheblich über den durchschnitt-

lichen Anforderungen liegt, 
3 befriedigend = eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderun-

gen entspricht, 
4 ausreichend = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den An-

forderungen genügt 
5 nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den 

Anforderungen nicht mehr genügt. 

 2Zur differenzierten Bewertung werden durch jeweiliges Erhöhen oder Erniedrigen um einen 0,3 Schritt 
Zwischenwerte gebildet; dabei sind die Noten 0,7, 4,3, 4,7 und 5,3 ausgeschlossen. 

(3) 1Soweit eine Prüfungsleistung aus mehreren Teilprüfungsleistungen besteht und die Modulbeschreibung nichts 
anderes vorsieht, errechnet sich die Note für die Prüfungsleistung aus dem (nach Leistungspunkten 
gewichteten) arithmetischen Mittel der von den Prüfenden festgesetzten Einzelnoten. 2Dabei werden alle 
Dezimalstellen außer der ersten ohne Rundung gestrichen. 3Die Note lautet bei einem Wert  

bis einschließlich 1,5 = sehr gut 

über 1,5 bis einschließlich 2,5 = gut 

über 2,5 bis einschließlich 3,5 = befriedigend 

über 3,5 bis einschließlich 4,0 = ausreichend 

über 4,0  = nicht ausreichend 

(4) 1Bei der Ermittlung der Note einer Prüfungsleistung, die von mehreren Prüfenden bewertet wurde, errechnet 
sich die Note aus dem arithmetischen Mittel der von den Prüfenden festgesetzten Einzelnoten. 2Absatz 3 Satz 2 
und 3 gilt entsprechend. 

(5) 1Die Prüfungsleistung ist bestanden, wenn sie mit 4,0 oder besser bewertet wurde. 2Wird die Prüfungsleistung 
von zwei Prüfenden bewertet, ist sie bestanden, wenn beide die Leistung mit 4,0 oder besser bewerten. 3Die 
Begründung der Bewertungsentscheidung mit den sie tragenden Erwägungen ist, soweit sie nicht zugleich mit 
der Bewertung erfolgt, auf Antrag der oder des Studierenden schriftlich mitzuteilen. 4Die Begründung ist mit 
der Prüfungsarbeit zu der Prüfungsakte zu nehmen. 
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§ 11 Wiederholung von Prüfungen 

(1) 1Nicht bestandene studienbegleitende Prüfungen können höchstens zweimal wiederholt werden. 2Ein 
Freiversuch im Sinne des § 7 Absatz 3 Satz 4 NHG ist nicht vorgesehen. 3Das endgültige Nichtbestehen eines 
Pflichtmoduls führt zum Ausschluss vom Studium. 

(2) 1Wurde eine Prüfungsleistung nicht bestanden, so kann diese in der Regel frühestens nach sechs Wochen wie-
derholt werden. 2Eine Wiederholungsprüfung soll spätestens nach 5 Monaten angeboten werden. 

(3) 1Aus der Liste der in Anlage 1 gekennzeichneten Module können maximal zwei Module einmal zum Zweck 
der Notenverbesserung wiederholt werden, dabei zählt das bessere Ergebnis. 2Diese Wiederholung zur 
Notenverbesserung ist nur möglich, wenn das Modul bestanden wurde. 3Die Form der Wiederholungsprüfung 
bestimmt die Prüferin bzw. der Prüfer. 

(4) Bei Prüfungen nach zweimaligem Nichtbestehen sollte dem Prüfling nach Absprache mit dem Mo-
dulverantwortlichen die Möglichkeit einer mündlichen Prüfung gegeben werden, wenn das Prüfungsformat in 
der Modulbeschreibung vorgesehen ist. 

(5) Fehlversuche in gleichwertigen Modulprüfungen eines anderen Studiengangs, aus dem Anrechnungen nach 
den Absätzen 1, 2 und 3 beantragt werden, sind von der den Antrag auf Anrechnung stellenden Person ohne 
ausdrückliche Aufforderung anzugeben und werden angerechnet. 

§ 12 Berufsbezogenes Praktikum und Versuchspersonenstunden 

(1) 1Es ist ein oder mehrere berufsbezogene Praktika zu absolvieren.2Näheres regelt die Praktikumsordnung für 
das Fach Psychologie. 

(2) Die Studierenden müssen insgesamt 40 Stunden als Versuchsperson im Rahmen von empirisch-psy-
chologischen Untersuchungen absolvieren.  

§ 13 Zeugnisse und Bescheinigungen 

(1) 1Über die bestandene Bachelorprüfung ist unverzüglich ein Zeugnis in deutscher und englischer Sprache 
auszustellen. 2Als Datum des Zeugnisses ist der Tag anzugeben, an dem die letzte Prüfungsleistung bzw. 
Studienleistung erbracht wurde.  

(2) 1Gleichzeitig mit dem Zeugnis ist eine Urkunde mit dem Datum des Zeugnisses sowie deren eng-
lischsprachigen Übersetzung auszustellen. 2Darin wird die Verleihung des Bachelorgrades gemäß § 2 
beurkundet. 3„Psychologie“ wird mit „Psychology“ übersetzt. 

(3) Ein „Diploma Supplement“ gemäß der jeweils gültigen Fassung des Musters der Hochschulrektorenkonferenz 
(HRK) wird ausgestellt. 

(4) 1Ist die Bachelorprüfung nicht bestanden oder gilt sie als nicht bestanden, so erteilt die oder der Vorsitzende 
des Prüfungsausschusses hierüber einen schriftlichen Bescheid, der auch darüber Auskunft gibt, ob und ggf. in 
welchem Umfang und an welchem Termin oder innerhalb welcher Frist Prüfungsleistungen wiederholt werden 
können. 2Der Bescheid über eine endgültig nicht bestandene Bachelorprüfung ist mit einer 
Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen (vgl. § 16). 

(5) 1Beim Verlassen der Hochschule oder beim Wechsel des Studienganges wird im Übrigen nur auf Antrag eine 
Bescheinigung über erbrachte Prüfungs- und Studienleistungen und deren Bewertung und noch fehlende 
Prüfungs- und Studienleistungen ausgestellt. 2Die Bescheinigung muss zudem den Hinweis darauf enthalten, 
ob die Bachelorprüfung nicht bestanden oder endgültig nicht bestanden ist. 3Auf Antrag wird im Fall von 
Absatz 4 eine Bescheinigung ausgestellt, welche lediglich die erbrachten Prüfungs- und Studienleistungen 
ausweist. 
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§ 14 Ungültigkeit der Prüfung 

(1) Wurde bei einer Prüfung getäuscht und wird diese Tatsache erst nach der Aushändigung des Zeugnisses 
bekannt, so kann der Prüfungsausschuss nachträglich die Noten für diejenigen Prüfungsleistungen, bei deren 
Erbringung der Prüfling getäuscht hat, entsprechend berichtigen und die Prüfung ganz oder teilweise für „nicht 
bestanden“ erklären.  

(2) 1Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne dass der Prüfling hierüber 
täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach der Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so wird dieser 
Mangel durch das Bestehen der Prüfung geheilt. 2Wurde die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, so 
entscheidet der Prüfungsausschuss unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen über die Rücknahme 
rechtswidriger Verwaltungsakte. 

(3) Dem Prüfling ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Erörterung der Angelegenheit mit dem Prü-
fungsausschuss zu geben.  

(4) 1Das unrichtige Prüfungszeugnis ist einzuziehen und durch ein richtiges Zeugnis oder eine Bescheinigung nach 
§ 13 zu ersetzen. 2Mit dem unrichtigen Prüfungszeugnis ist auch die entsprechende Urkunde einzuziehen, wenn 
die Prüfung auf Grund einer Täuschung für „nicht bestanden“ erklärt wurde. 3Eine Entscheidung nach den 
Absätzen 1 und 2 Satz 2 ist nach einer Frist von fünf Jahren ab dem Datum des Prüfungszeugnisses 
ausgeschlossen.  

§ 15 Einsicht in die Prüfungsakte 

1Dem Prüfling wird auf Antrag nach Abschluss jeder studienbegleitenden Prüfung und nach Abschluss der 
Bachelorprüfung Einsicht in seine schriftlichen Prüfungsarbeiten, die Bemerkungen der Prüfenden, in die 
Prüfungsprotokolle und ggf. in die Gutachten zur Bachelorarbeit gewährt. 2Der Antrag ist in der Regel spätestens 
innerhalb von sechs Monaten nach Bestehen der jeweiligen Prüfung oder des Bescheides über die nicht bestandene 
Prüfung beim Prüfungsausschuss zu stellen. 3Der Prüfungsausschuss bestimmt Ort und Zeit der Einsichtnahme. 

§ 16 Einzelfallentscheidungen, Widerspruchsverfahren 

(1) 1Ablehnende Entscheidungen und andere belastende Verwaltungsakte, die nach dieser Prüfungsordnung 
getroffen werden, sind schriftlich zu begründen, mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen und nach § 41 
VwVfG bekannt zu geben. 2Gegen diese Entscheidungen kann innerhalb eines Monats nach Zugang des 
Bescheides Widerspruch beim Prüfungsausschuss nach den §§ 68ff. der Verwaltungsgerichtsordnung 
eingelegt werden.  

(2) 1Über den Widerspruch entscheidet der Prüfungsausschuss. 2Soweit sich der Widerspruch gegen eine 
Bewertung einer oder eines Prüfenden richtet, entscheidet der Prüfungsausschuss nach Überprüfung gemäß 
den Absätzen 3 und 5.  

(3) 1Bringt der Prüfling in seinem Widerspruch begründete Einwendungen gegen prüfungsspezifische Wertungen 
und fachliche Bewertungen einer oder eines Prüfenden vor, leitet der Prüfungsausschuss den Widerspruch 
dieser oder diesem Prüfenden zur Überprüfung zu. 2Ändert die oder der Prüfende die Bewertung antragsgemäß, 
so hilft der Prüfungsausschuss dem Widerspruch ab. 3Andernfalls überprüft der Prüfungsausschuss die 
Entscheidung aufgrund der Stellungnahme der oder des Prüfenden insbesondere darauf, ob  

1. das Prüfungsverfahren nicht ordnungsgemäß durchgeführt worden ist,  

2. bei der Bewertung von einem falschen Sachverhalt ausgegangen worden ist,  

3. allgemeingültige Bewertungsgrundsätze nicht beachtet worden sind,  

4. eine vertretbare und mit gewichtigen Argumenten folgerichtig begründete Lösung als falsch gewertet 
worden ist,  

5. sich die oder der Prüfende von sachfremden Erwägungen hat leiten lassen. 

 4Entsprechendes gilt, wenn sich der Widerspruch gegen die Bewertung durch mehrere Prüfende richtet.  
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(4) 1Der Prüfungsausschuss bestellt für das Widerspruchsverfahren auf Antrag des Prüflings eine Gutachterin oder 
einen Gutachter. 2Die Gutachterin oder der Gutachter muss die Qualifikation nach § 5 Absatz 1 Satz 2 besitzen. 
3Dem Prüfling und der Gutachterin oder dem Gutachter ist vor der Entscheidung nach den Absätzen 2 und 6 
Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.  

(5) Soweit der Prüfungsausschuss bei einem Verstoß nach Absatz 3 Satz 3 Nr. 1 bis 5 dem Widerspruch nicht 
bereits in diesem Stand des Verfahrens abhilft oder begründete Einwendungen gegen prüfungsspezifische oder 
fachliche Bewertungen vorliegen, ohne dass die oder der Prüfende ihre oder seine Entscheidung entsprechend 
ändert, werden Prüfungsleistungen durch andere, mit der Abnahme dieser Prüfung bisher nicht befasste 
Prüfende erneut bewertet, oder die mündliche Prüfung wird wiederholt.  

(6) Hilft der Prüfungsausschuss dem Widerspruch nicht ab oder unterbleibt eine Neubewertung oder Wie-
derholung der Prüfungsleistung, entscheidet der Fachbereichsrat des Fachbereichs Humanwissenschaften über 
den Widerspruch.  

(7) 1Über den Widerspruch soll innerhalb eines Monats entschieden werden. 2Wird dem Widerspruch nicht 
abgeholfen, bescheidet die Dekanin oder der Dekan die Widerspruchsführerin oder den Widerspruchsführer.  

(8) Das Widerspruchsverfahren darf nicht zur Verschlechterung der Prüfungsnote führen. 

Zweiter Teil: Bachelorprüfung 

§ 17 Art und Umfang der Bachelorprüfung 

(1) Die Bachelorprüfung besteht aus mit Modulen verbundenen studienbegleitenden Prüfungs- und Stu-
dienleistungen im Umfang von wenigstens 152 Leistungspunkten, dem Nachweis berufspraktischer Tätigkeit, 
dem Nachweis von 40 Versuchspersonenstunden und der Bachelorarbeit (Anlage 1). 

(2) Über die Zulassung und den Umfang von weiteren Modulen für die Anerkennung als studienbegleitende 
Prüfung im Sinne von Absatz 1 entscheidet der zuständige Prüfungsausschuss. 

(3) Die inhaltlichen Prüfungsanforderungen sind in Anlage 2 (Modulhandbuch) beschrieben. 

§ 18 Zulassung zur Bachelorarbeit 

(1) 1Der Antrag auf Zulassung (Meldung) zur Bachelorarbeit ist schriftlich beim Prüfungsausschuss innerhalb des 
vom Prüfungsausschuss festzusetzenden Zeitraums zu stellen. 2Meldefristen, die vom Prüfungsausschuss 
gesetzt sind, können bei Vorliegen triftiger Gründe verlängert oder rückwirkend verlängert werden, 
insbesondere, wenn es unbillig wäre, die durch den Fristablauf eingetretenen Rechtsfolgen bestehen zu lassen. 

(2) Zur Bachelorarbeit wird zugelassen, wer zu Beginn der Bachelorarbeit insgesamt 120 Leistungspunkte nach 
Maßgabe des Modulhandbuchs (Anlage 2) nachweisen kann.  

(3) 1Der Meldung zur Bachelorarbeit sind beizufügen: 

 eine Erklärung darüber, ob bereits eine Bachelorprüfung oder Teile dieser Prüfung im Studiengang 
Psychologie oder einem diesem entsprechenden Studiengang an einer Universität oder gleichgestellten 
Hochschule nicht bestanden wurden,  

 Vorschläge für Prüfende. 

 2Ist es nicht möglich, eine nach Satz 1 erforderliche Unterlage in der vorgeschriebenen Weise beizufügen, kann 
der Prüfungsausschuss gestatten, den Nachweis auf andere Art zu führen. 

(4) 1Über die Zulassung entscheidet der Prüfungsausschuss. 2Die Zulassung wird versagt, wenn 

 die Zulassungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind, 

 die Unterlagen unvollständig sind 

oder 
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 die Bachelorprüfung im Studiengang Psychologie an einer Universität oder gleichgestellten Hochschule 
bereits endgültig nicht bestanden ist. 

(5) Die Bekanntgabe der Zulassung einschließlich der Prüfungstermine und der Versagung der Zulassung erfolgt 
nach § 41 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG). 

(6) Der Zulassungsantrag kann bis zur Ausgabe des Themas der Bachelorarbeit zurückgezogen werden. 

§ 19 Bachelorarbeit 

(1) 1Die Bachelorarbeit soll zeigen, dass der Prüfling in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein 
definiertes Problem aus dem Bereich der Psychologie unter Anleitung zu bearbeiten und selbstständig 
darzustellen. 2Thema und Aufgabenstellung der Bachelorarbeit müssen dem Prüfungszweck (§ 1 Absatz 2 
Satz 1) entsprechen. 2Die Art der Aufgabe und die Aufgabenstellung müssen mit der Ausgabe des Themas 
festliegen. 3Art und Aufgabenstellung müssen die vorgesehene begrenzte Bearbeitungszeit berücksichtigen. 
4Die Arbeit kann wahlweise in deutscher oder englischer Sprache verfasst werden, eine Zusammenfassung der 
Arbeit soll in beiden Sprachen enthalten sein. 

(2) 1Die Bachelorarbeit kann mit Zustimmung der Prüferin oder des Prüfers in Form einer Gruppenarbeit 
angefertigt werden. 2Der als Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag des einzelnen Prüflings muss auf Grund 
der Angabe von Abschnitten, Seitenzahlen oder anderen objektiven Kriterien als individuelle Prüfungsleistung 
deutlich abgrenzbar und für sich bewertbar sein und den Anforderungen nach Absatz 1 entsprechen. 

(3) 1Die oder der Erst- und die oder der Zweitprüfende müssen prüfungsberechtigt nach § 5 Absatz 1 Satz 2 sein. 
2Die oder der Erst- oder die oder der Zweitprüfende muss Professorin oder Professor oder Privatdozentin oder 
Privatdozent des Instituts für Psychologie sein. 3Mit Genehmigung des Prüfungsausschusses kann von Satz 2 
abgewichen werden, wenn der oder die Prüfende mindestens die durch die Prüfung festzustellende oder eine 
gleichwertige Qualifikation besitzt. 

(4) 1Das Thema wird von der oder dem Erstprüfenden festgelegt. 2Auf Antrag des Prüflings sorgt der 
Prüfungsausschuss dafür, dass der Prüfling rechtzeitig ein Thema erhält. 3Die Ausgabe des Themas erfolgt 
über die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses; die Ausgabe ist aktenkundig zu machen. 
4Mit der Ausgabe des Themas wird die oder der Prüfende, die oder der das Thema festgelegt hat (Erstprüfende 
oder Erstprüfender) und die oder der Zweitprüfende, bestellt. 5Während der Anfertigung der Arbeit wird der 
Prüfling von der oder dem Erstprüfenden betreut. 

(5) 1Die Zeit von der Ausgabe des Themas bis zur Ablieferung der Bachelorarbeit beträgt drei Monate. 2Das Thema 
kann nur einmal und nur innerhalb des ersten Drittels der Bearbeitungszeit nach Satz 1 zurückgegeben werden. 
3Im Einzelfall kann der Prüfungsausschuss auf begründeten Antrag die Bearbeitungszeit um bis zu drei Monate 
verlängern. 4§ 7 Absatz 10 und 11 gelten entsprechend. 

(6) Bei der Abgabe der Bachelorarbeit hat der Prüfling schriftlich zu versichern, dass er die Arbeit – bei einer 
Gruppenarbeit den entsprechend gekennzeichneten Anteil der Arbeit – selbstständig verfasst und keine anderen 
als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt hat. 

(7) Die Bachelorarbeit ist fristgemäß und in zweifacher Ausführung im zuständigen Prüfungsamt abzuliefern; der 
Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. 

(8) Die Bachelorarbeit ist in der Regel innerhalb von sechs Wochen nach ihrer Abgabe durch beide Prüfende nach 
§ 10 Absatz 2 bis 4 zu bewerten. 

§ 20 Wiederholung der Bachelorarbeit 

(1) 1Die Bachelorarbeit kann, wenn sie mit „nicht bestanden“ bewertet wurde oder als mit „nicht bestanden“ 
bewertet gilt, einmal wiederholt werden; eine zweite Wiederholung ist ausgeschlossen. 2Eine Rückgabe des 
Themas nach § 19 Absatz 5 Satz 2 bei der Wiederholung der Bachelorarbeit ist jedoch nur zulässig, wenn von 
dieser Möglichkeit nicht schon bei der ersten Arbeit Gebrauch gemacht worden ist. 
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(2) Das neue Thema der Bachelorarbeit wird in angemessener Frist, in der Regel innerhalb von drei Monaten nach 
Bewertung der ersten Arbeit, ausgegeben.  

§ 21 Gesamtergebnis der Bachelorprüfung 

(1) Die Bachelorprüfung besteht aus den bestandenen studienbegleitenden Prüfungs- und Studienleistungen gemäß 
Anlage 1, dem Nachweis berufspraktischer Tätigkeit, dem Nachweis von 40 Versuchspersonenstunden und 
der mindestens mit „ausreichend“ bewerteten Bachelorarbeit. 

(2) 1Die Gesamtnote der Bachelorprüfung errechnet sich aus dem Durchschnitt der nach den Leistungspunkten 
gewichteten Modulnoten und der nach den Leistungspunkten gewichteten gemäß § 10 Absatz 4 errechneten 
Note der Bachelorarbeit (siehe Anlage 1 Spalte G). 2Das Gewicht eines Moduls entspricht dabei der Anzahl 
der Leistungspunkte des Moduls gemäß Anlage 1, sofern das Modul mindestens eine Prüfungsleistung gemäß 
Anlage 2 (Modulhandbuch) beinhaltet. ³Module ohne Prüfungsleistung werden mit dem Faktor 0 gewichtet. 
4Bei der errechneten Gesamtnote werden alle Dezimalstellen außer der ersten ohne Rundung gestrichen.  

 5§ 10 Absatz 3 Satz 3 gilt entsprechend. 

(3) 1Bei einem Notendurchschnitt kleiner 1.3 verleiht die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses der oder 
dem Studierenden das Prädikat „mit Auszeichnung bestanden“. ²Das Prädikat ist auf dem Zeugnis zu 
vermerken. 

(4) Die Bachelorprüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn eine studienbegleitende Prüfungsleistung oder die 
Bachelorarbeit mit „nicht bestanden“ bewertet ist oder als mit „nicht bestanden“ bewertet gilt und eine 
Wiederholungsmöglichkeit nicht mehr besteht. 

Dritter Teil: Schlussvorschriften 

§ 22 In-Kraft-Treten 

Diese Prüfungsordnung tritt nach ihrer Genehmigung durch das Präsidium der Universität Osnabrück am Tag nach 
ihrer Bekanntmachung im Amtlichen Mitteilungsblatt der Universität Osnabrück zum 01.10.2018 in Kraft. 
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Anlage 1 

Inhalte und Struktur des Studiums 

Die folgende Tabelle enthält die (1) Veranstaltungen, die jeweils für die verschiedenen Module zu belegen sind, (2) 
den Typ der Veranstaltung (V=Vorlesung, S=Seminar, Ü=Übung, P=Praktikum), (3) den Umfang in 
Semesterwochenstunden (SWS) und (4) wie viele Leistungspunkte (LP) vergeben werden. 

Die Spalte „W“ gibt an, ob das Modul entsprechend § 11 Abs. 3 zur Verbesserung der Note wiederholt werden kann. 

Modul Bezeichnung der Veranstaltung Typ SWS LP G W 

Einführung  
in die Psychologie 

Einführung in die Psychologie V 2 4 
0 nein 

Arbeits- und Kommunikationstechniken P 4 6 

Empirisch-
experimentelles 
Praktikum 

Empirisch-experimentelles Praktikum P 4 8 8 nein 

Forschungsmethoden 
Forschungsmethoden V 2 4 

6 ja 
Forschungsmethoden Ü 2 2 

Statistik und 
Datenanalyse I 

Statistik I V 2 4 
8 ja Computergestützte Datenanalyse I V 1 2 

Statistik und Datenanalyse I  Ü 2 2 

Statistik und 
Datenanalyse II 

Statistik II V 2 4 
8 ja Computergestützte Datenanalyse II V 1 2 

Statistik und Datenanalyse II Ü 2 2 

Allgemeine 
Psychologie I 

Wahrnehmung und Gedächtnis V 2 4 
8 ja Neurowissenschaftliche Methoden in der Allge-

meinen Psychologie 
V 2 4 

Allgemeine 
Psychologie II 

Lernen V 2 4 
8 ja 

Emotion und Motivation V 2 4 

Biologische 
Psychologie 

Biopsychologie V 2 4 
8 ja 

Ausgewählte Themen der Biopsychologie S 2 4 

Entwicklungs- 
psychologie 

Entwicklungspsychologie I V 2 4 
8 ja 

Entwicklungspsychologie II V 2 4 

Differentielle 
Psychologie 

Differentielle Psychologie V 2 4 
8 ja Ausgewählte Themen der Differentiellen Psycho-

logie 
S 2 4 

Sozialpsychologie 
Einführung in die Sozialpsychologie V 2 4 

8 ja 
Ausgewählte Themen der Sozialpsychologie S 2 4 

Testtheorie und 
Testkonstruktion 

Testtheorie und Testkonstruktion V 2 4 
6 ja 

Testtheorie und Testkonstruktion Ü 2 2 

Psychologische 
Diagnostik 

Grundlagen psychologischer Diagnostik V 2 4 
10 ja Testverfahren S 2 3 

Interview und Beobachtung S 2 3 

Grundlagen der 
Organisations- 
psychologie 

Einführung in die Organisationspsychologie V 2 4 
8 ja Ausgewählte Themen der Organisationspsycho-

logie 
S 2 4 

Grundlagen  
der Arbeits-
psychologie 

Einführung in die Arbeitspsychologie V 2 4 
8 ja 

Ausgewählte Themen der Arbeitspsychologie S 2 4 

Grundlagen der 
Klinischen 
Psychologie 

Theorien und Konzepte der Klinischen Psycho-
logie 

V 2 4 
8 ja 

Ausgewählte Themen der Pathopsychologie S 2 4 

Klinisch-psy-
chologische 
Intervention 

Funktionen, Ansätze und Kontexte klinisch-
psychologischer Interventionen 

V 2 4 
8 ja 

Ausgewählte Themen klinisch-psychologischer 
Interventionen 

S 2 4 
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Modul Bezeichnung der Veranstaltung Typ SWS LP G W 

Klinische Kinder- 
und 
Jugendpsychologie 

Klinische Kinder- und Jugendpsychologie V 2 4 

12 ja 
Ausgewählte Themen der Pathopsychologie des 
Kindes- und Jugendalters 

S 2 4 

Ausgewählte Themen der Diagnostik und 
Intervention im Kindes- und Jugendalter 

S 2 4 

Bachelor-
Propädeutikum 

Bachelor-Propädeutikum S 3 4 0 nein 

 Bachelorarbeit - - 12 12 nein 

 Berufsbezogenes Praktikum - - 15 0 nein 

 Versuchspersonenstunden - - 1 0 nein 
    180 150  
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Anlage 2 

Modulhandbuch für den Bachelorstudiengang Psychologie 

Hinweis zu dem mit den Modulen verbundenen Arbeitsaufwand (Workload), zur Präsenzzeit und zum Zeitaufwand 
für das Selbststudium: Die in den Modulbeschreibungen angegebenen Leistungspunkte (LP) definieren den Workload. 
Ein Leistungspunkt entspricht einem Workload von 30 Zeitstunden. Die in den Modulbeschreibungen angegebene 
maximale Arbeitsbelastung ergibt sich durch die Multiplikation der Leistungspunkte mit 30 Zeitstunden. Für die 
Berechnung der Präsenzzeit aus der Zahl der Semesterwochenstunden (SWS) wird von 15 Wochen pro Semester 
ausgegangen. Die Differenz zwischen Präsenzzeit und der Zeit für die maximale Arbeitsbelastung ergibt die 
Selbststudiumszeit. 

Bei Übungen, Seminaren, Tutorien, Praktika, und Studienprojekten ist eine regelmäßige Teilnahme im Sinne 
der „Leitlinie zum Umgang mit Anwesenheitspflicht in Veranstaltungen“ nur dann gegeben, wenn nicht mehr 
als 15% der jeweiligen Veranstaltung oder des entsprechenden Veranstaltungsteils gefehlt wurde. 

Übersicht über Module 

Die folgende Aufstellung enthält alle Module mit ihrer Bezeichnung, ihrem Code, dem Arbeitsaufwand an Stunden, 
der mit der Absolvierung verbunden ist (Workload), den Leistungspunkten (LP), die man dafür erhält und dem 
empfohlenen Fachsemester. Alle Module sind Pflichtmodule, eine Wahlmöglichkeit besteht nicht. 

Code Bezeichnung LP Workload Semester 

EINFÜHRUNG    

Psy-B-101_v2 Einführung in die Psychologie 10 300 1-2 
 Einführung in die Psychologie (V) 4 120 1 
 Arbeits- und Kommunikationstechniken (P) 6 180 1-2 

Psy-B-102 Empirisch-experimentelles Praktikum 8 240 2-3 

METHODEN    

Psy-B-111 Forschungsmethoden 6 180 1 
 Forschungsmethoden (V) 4 120 1 
 Forschungsmethoden (Ü) 2 60 1 

Psy-B-112 Statistik und Datenanalyse I 8 240 1 
 Statistik I (V) 4 120 1 
 Computergestützte Datenanalyse I (V) 2 60 1 
 Statistik und Datenanalyse I (Ü) 2 60 1 

Psy-B-113 Statistik und Datenanalyse II 8 240 2 
 Statistik II (V) 4 120 2 
 Computergestützte Datenanalyse II (V) 2 60 2 
 Statistik und Datenanalyse II (Ü) 2 60 2 

GRUNDLAGENFÄCHER    

Psy-B-121 Allgemeine Psychologie I 8 240 2 
 Wahrnehmung und Gedächtnis (V) 4 120 2 
 Neurowissenschaftliche Methoden in der Allge-

meinen Psychologie (V) 
4 120 2 

Psy-B-122 Allgemeine Psychologie II 8 240 3-4 
 Lernen (V) 4 120 3 
 Emotion und Motivation (V) 4 120 4 

Psy-B-123 Biologische Psychologie 8 240 2-3 
 Biopsychologie (V) 4 120 2 
 Ausgewählte Themen der Biopsychologie (S) 4 120 3 

Psy-B-124_v1 Entwicklungspsychologie 8 240 1 
 Entwicklungspsychologie I (V) 4 120 1 
 Entwicklungspsychologie II (V) 4 120 1 
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Psy-B-125 Differentielle Psychologie 8 240 3-4 
 Differentielle Psychologie (V) 4 120 3 
 Ausgewählte Themen der Differentielle Psy-

chologie (S) 
4 120 4 

Psy-B-126 Sozialpsychologie 8 240 3-4 
 Einführung in die Sozialpsychologie (V) 4 120 3 
 Ausgewählte Themen der Sozialpsychologie (S) 4 120 4 

DIAGNOSTIK    

Psy-B-131 Testtheorie und Testkonstruktion 6 180 2 
 Testtheorie und Testkonstruktion (V) 4 120 2 
 Testtheorie und Testkonstruktion (Ü) 2 60 2 

Psy-B-132 Psychologische Diagnostik 10 300 3-4 
 Grundlagen psychologischer Diagnostik (V) 4 120 3 
 Testverfahren (S) 3 90 3 
 Interview und Beobachtung (S) 3 90 4 

ANWENDUNGSFÄCHER    

Psy-B-141_v1 Grundlagen der Organisationspsychologie 8 240 5 
 Einführung in die Organisationspsychologie (V) 4 120 5 
 Ausgewählte Themen der Organisationspsycho-

logie (S) 
4 120 5 

Psy-B-142_v1 Grundlagen der Arbeitspsychologie 8 240 6 
 Einführung in die Arbeitspsychologie (V) 4 120 6 
 Ausgewählte Themen der Arbeitspsychologie (S) 4 120 6 

Psy-B-143_v1 Grundlagen der Klinischen Psychologie 8 240 3 
 Theorien und Konzepte der Klinischen Psycholo-

gie (V) 
4 120 3 

 Ausgewählte Themen der Pathopsychologie (S) 4 120 3 
Psy-B-144_v1 Klinisch-psychologische Intervention 8 240 5 

 Funktionen, Ansätze und Kontexte klinisch-psy-
chologischer Interventionen (V) 

4 120 5 

 Ausgewählte Themen klinisch-psychologischer 
Interventionen (S) 

4 120 5 

Psy-B-145_v1 Klinische Kinder- und Jugendpsychologie 12 360 4 
 Klinische Kinder- und Jugendpsychologie (V) 4 120 4 
 Ausgewählte Themen der Pathopsychologie des 

Kindes- und Jugendalters (S) 
4 120 4 

 Ausgewählte Themen der Diagnostik und Inter-
vention im Kindes- und Jugendalter (S) 
 

4 120 4 

WEITERE ANFORDERUNGEN    

Psy-B-151_v2 Bachelor-Propädeutikum 4 120 5 
     

Psy-B-152 Bachelorarbeit 12 360 6 
     

Psy-B-153 Berufsbezogenes Praktikum 15 450 5-6
1
 

     
Psy-B-154 Versuchspersonenstunden 1 40 1

2
 

  180 5410  

 
  

                                                           

1 Empfehlung, das Praktikum kann aber auch bereits im dritten Semester begonnen werden. Ein Praktikum vor dem dritten 
Semester muss bei dem Praktikumsbeauftragten beantragt werden. 

2 Versuchspersonenstunden können auch zu einem späteren Zeitpunkt erbracht werden. 
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Modul-Bezeichnung Einführung in die Psychologie 
Modul-Code Psy-B-101_v2 
Modul-Verantwortlicher Studiendekan 
Teilnahmevoraussetzungen - 
Veranstaltung/en,  
Leistungspunkte (LP) 
und Zeitaufwand 

Veranstaltung (LP) Präsenz Selbststudium 
V Einführung in die Psychologie 
(4 LP) 

2 SWS (30 h) 90 h 

P Arbeits- und Kommunikations-
techniken (6 LP) 

4 SWS (60 h) 120 h 

Gesamt: 6 SWS (90 h) 210 h 
Leistungspunkte für Modul 10 LP 
Dauer des Moduls 2 Semester 
Häufigkeit des Angebots (Turnus) Jährlich 
Exemplarische Inhalte Themen der Vorlesung sind u.a.: Psychologie als Wissenschaft, Stellung der 

Psychologie innerhalb natur- und sozialwissenschaftlicher Fächer, 
Geschichte der Psychologie, Teildisziplinen der Psychologie und deren 
Fragestellungen, grundlegende Forschungsmethoden, grundlegendes 
Wissen über das Studienfach Psychologie in Osnabrück, Perspektiven in 
Studium und Beruf. 
Im Praktikum werden grundlegende Arbeitstechniken (u.a. 
Zeitmanagement) und Kommunikationstechniken (u.a. Gestaltung einer 
Seminareinheit, Präsentation, Moderation von Gruppen) vermittelt und 
eingeübt. 

Lernziele Die Studierenden sollen grundlegende Kenntnisse über die Psychologie, 
ihre Teilgebiete mit ihren Fragestellungen und berufliche Ent-
wicklungsmöglichkeiten erwerben. 
Im Praktikum erwerben die Studierenden Kenntnisse spezifischer auf das 
Psychologiestudium und die spätere Berufstätigkeit zugeschnittene Arbeits- 
und Kommunikationstechniken. In tutoriell begleiteten Kleingruppen setzen 
die Studierenden diese Kenntnisse in konkretes Handlungswissen praktisch 
und unmittelbar um und erhalten dazu individuelles Feedback und 
konstruktive Verbesserungsvorschläge  

Schlüsselkompetenzen Professionelle schriftliche und mündliche Präsentation (Erstellung von 
Berichten, Präsentationstechniken, Halten von Vorträgen, Erstellung von 
Gutachten); Team- und Konfliktfähigkeit; Moderation und Führung von 
Gruppen; Selbst- und Zeitmanagement; Persönliche Initiative und eigenver-
antwortliches Handeln 

Studienleistungen Regelmäßige Teilnahme und aktive Beteiligung am Praktikum, da 
praktische Fähigkeiten und Fertigkeiten nur durch wiederholtes Einüben 
erworben werden können und so die praktisch ausgerichteten 
Qualifikationsziele der Übungen erreicht werden 

Prüfungsleistungen - 
Verwendbarkeit des Moduls Bachelorstudium Psychologie 
Art des Moduls (Pflicht-, Wahl-
pflicht-, Wahlmodul) 

Pflichtmodul 

 
Modul-Bezeichnung Empirisch-experimentelles Praktikum 
Modul-Code Psy-B-102 
Modul-Verantwortlicher Leiter/in des Fachgebietes Allgemeine Psychologie I 
Teilnahmevoraussetzungen - 
Veranstaltung/en,  
Leistungspunkte (LP) 
und Zeitaufwand 

Veranstaltung (LP) Präsenz Selbststudium 
P Empirisch-experimentelles Prak-
tikum (8 LP) 

4 SWS (60 h) 180 h 

Leistungspunkte für Modul 8 LP 
Dauer des Moduls 2 Semester 
Häufigkeit des Angebots (Turnus) Jährlich 
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Modul-Bezeichnung Empirisch-experimentelles Praktikum 
Exemplarische Inhalte Das Empirisch-experimentelle Praktikum besteht aus zwei Teilen (I und II). 

Das Empirisch-experimentelle Praktikum I ist ein Stationen-Praktikum, bei 
dem am Beispiel ausgewählter psychologischer Fragestellungen 
grundlegende Kenntnisse des experimentellen Arbeitens vermittelt werden. 
Im Empirisch-experimentellen Praktikum II werden diese Kenntnisse 
vertieft. Hierzu wird in Kleingruppen eine aktuelle Studie aus einem der 
Teilgebiete der Psychologie geplant, durchgeführt, ausgewertet, interpretiert 
und dokumentiert. 

Lernziele Die Studierenden sollen am Beispiel lernen, wie man eine empirische 
Studie so plant, dass man damit eine wissenschaftliche Fragestellung 
beantworten kann. Zudem sollen die Kompetenzen erworben werden, eine 
solche Studie praktisch durchzuführen und deren Ergebnisse zu präsentieren 
und kritisch zu diskutieren. 

Schlüsselkompetenzen Professionelles Verfassen wissenschaftlicher Berichte; Lesen und kritische 
Reflexion theoretischer Darstellungen und empirischer Befunde; Planung 
und Durchführung empirischer Untersuchungen; Auswertung empirischer 
Untersuchungen; Literaturrecherche in Bibliotheken, Online-Datenbanken 
und Internet 

Studienleistungen Regelmäßige Teilnahme und aktive Beteiligung an beiden Teilen des 
Praktikums, da praktische Fähigkeiten und Fertigkeiten nur durch 
wiederholtes Einüben erworben werden können und so die praktisch 
ausgerichteten Qualifikationsziele der Übungen erreicht werden. 
Hinzu kommt die Erstellung von Übungsberichten. 

Prüfungsleistungen Erstellung eines oder mehrerer Versuchsberichte oder/und Poster oder/und 
Vortrag nach Festlegung durch die Prüferin/den Prüfer. Die Prüfungsform 
wird zu Beginn des Moduls bekannt gegeben. 

Verwendbarkeit des Moduls Bachelorstudium Psychologie 
Art des Moduls (Pflicht-, Wahl-
pflicht-, Wahlmodul) 

Pflichtmodul 

 
Modul-Bezeichnung Forschungsmethoden 
Modul-Code Psy-B-111 
Modul-Verantwortlicher Leiter/in des Fachgebietes Forschungsmethodik, Diagnostik & Evaluation 
Teilnahmevoraussetzungen - 
Veranstaltung/en,  
Leistungspunkte (LP) 
und Zeitaufwand 

Veranstaltung (LP) Präsenz Selbststudium 
V Forschungsmethoden (4 LP) 2 SWS (30 h) 90 h 
Ü Forschungsmethoden (2 LP) 2 SWS (30 h) 30 h 

Gesamt: 4 SWS (60 h) 120 h 
Leistungspunkte für Modul 6 
Dauer des Moduls 1 Semester 
Häufigkeit des Angebots (Turnus) Jährlich 
Exemplarische Inhalte Die Vorlesung behandelt u.a. folgende Themen: Alltagspsychologie vs. 

wissenschaftliche Psychologie, Theorien, Ableitung und Prüfung von 
Hypothesen, Wissenschaftstheorie, grundlegende Forschungsmethoden 
(Experimente, Befragung, Beobachtung, psychophysiologische Methoden), 
Stichprobenziehung, Versuchsplanung und Kontrolltechniken, 
Messwiederholung, Gütekriterien (interne und externe Validität, etc.). 
In der die Vorlesung begleitenden Übung sind Aufgaben zu bearbeiten, die 
den Stoff der Vorlesung konsolidieren und vertiefen. 

Lernziele Die Studierenden sollen die Grundqualifikationen für die Planung und 
Bewertung empirischer Untersuchungen erwerben. 

Schlüsselkompetenzen Lesen und kritische Reflexion theoretischer Darstellungen und empirischer 
Befunde; Planung und Durchführung empirischer Untersuchungen; 
Auswertung empirischer Untersuchungen 

Studienleistungen Regelmäßige Teilnahme an der Übung, in der jeweils Aufgaben zu be-
arbeiten sind, da praktische Fähigkeiten und Fertigkeiten nur durch 
wiederholtes Einüben erworben werden können und so die praktisch 
ausgerichteten Qualifikationsziele der Übungen erreicht werden. 
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Modul-Bezeichnung Forschungsmethoden 
Prüfungsleistungen Die Inhalte des Moduls werden am Ende des Moduls mit einer Klausur, 

einer mündlichen Prüfung oder einer Multiple-Choice Klausur nach 
Festlegung durch die Prüferin/den Prüfer abgeprüft. Die Prüfungsform wird 
zu Beginn des Moduls bekannt gegeben. 

Verwendbarkeit des Moduls Bachelorstudium Psychologie 
Art des Moduls (Pflicht-, Wahl-
pflicht-, Wahlmodul) 

Pflichtmodul 

 
Modul-Bezeichnung Statistik und Datenanalyse I 
Modul-Code Psy-B-112 
Modul-Verantwortlicher Leiter/in des Fachgebietes Forschungsmethodik, Diagnostik & Evaluation 
Teilnahmevoraussetzungen - 
Veranstaltung/en,  
Leistungspunkte (LP) 
und Zeitaufwand 

Veranstaltung (LP) Präsenz Selbststudium 
V Statistik I (4 LP) 2 SWS (30 h) 90 h 
V Computergestützte Datenanalyse I 
(2 LP) 

1 SWS (15 h) 45 h 

Ü Statistik und Datenanalyse I (2 LP) 2 SWS (30 h) 30 h 
Gesamt: 5 SWS (75 h) 165 h 

Leistungspunkte für Modul 8 
Dauer des Moduls 1 Semester 
Häufigkeit des Angebots (Turnus) Jährlich 
Exemplarische Inhalte Die Vorlesung „Statistik I“ behandelt u.a. folgende Themen: Deskriptive 

Kennwerte für zentrale Tendenz und Variabilität, Darstellung von 
Verteilungen, Messen und Skalenniveaus, bivariate Regression, Kor-
relationen, Wahrscheinlichkeitstheorie, Logik des statistischen Schließens, 
Parameterschätzung, grundlegende inferenzstatistische Tests.  
In der Vorlesung „Computergestützte Datenanalyse I“ werden die fol-
genden Themen behandelt: Dateneingabe, Missing-data handling, Da-
tenanalyse, graphische Datenrepräsentation. 
In der Übung werden mit tutorieller Unterstützung Aufgaben bearbeitet, die 
den Stoff der Statistik-Vorlesung konsolidieren und vertiefen. Ein Großteil 
der Aufgaben wird dabei mittels eines Statistikprogramms bearbeitet, 
dessen Bedienung in der Datenanalyse-Vorlesung vermittelt wird. 

Lernziele Die Studierenden sollen die theoretischen und praktischen Qualifikationen 
für die Auswertung empirischer Untersuchungen mittels grundlegenden 
statistischen Verfahren erwerben. 

Schlüsselkompetenzen Lesen und kritische Reflexion theoretischer Darstellungen und empirischer 
Befunde; Planung und Durchführung empirischer Untersuchungen; 
Auswertung empirischer Untersuchungen 

Studienleistungen Regelmäßige Teilnahme an der Übung, in der jeweils Aufgaben zu be-
arbeiten sind, da praktische Fähigkeiten und Fertigkeiten nur durch 
wiederholtes Einüben erworben werden können und so die praktisch 
ausgerichteten Qualifikationsziele der Übungen erreicht werden. 

Prüfungsleistungen Die Inhalte des Moduls werden mit einer Klausur, einer mündlichen 
Prüfung oder einer Multiple-Choice Klausur nach Festlegung durch die 
Prüferin/den Prüfer abgeprüft. Die Prüfungsform wird zu Beginn des 
Moduls bekannt gegeben. 

Verwendbarkeit des Moduls Bachelorstudium Psychologie 
Art des Moduls (Pflicht-, Wahl-
pflicht-, Wahlmodul) 

Pflichtmodul 

 
Modul-Bezeichnung Statistik und Datenanalyse II 
Modul-Code Psy-B-113 
Modul-Verantwortlicher Leiter/in des Fachgebietes Forschungsmethodik, Diagnostik & Evaluation 
Teilnahmevoraussetzungen - 



Amtliches Mitteilungsblatt der Universität Osnabrück, Nr. 05/2018 743 

Modul-Bezeichnung Statistik und Datenanalyse II 
Veranstaltung/en,  
Leistungspunkte (LP) 
und Zeitaufwand 

Veranstaltung (LP) Präsenz Selbststudium 
V Statistik I I (4 LP) 2 SWS (30 h) 90 h 
V Computergestützte Datenanalyse II 
(2 LP) 

1 SWS (15 h) 45 h 

Ü Statistik und Datenanalyse II 
(2 LP) 

2 SWS (30 h) 30 h 

Gesamt: 5 SWS (75 h) 165 h 
Leistungspunkte für Modul 8 
Dauer des Moduls 1 Semester 
Häufigkeit des Angebots (Turnus) Jährlich 
Exemplarische Inhalte In der Vorlesung „Statistik II“ werden u.a. die folgenden Inhalte vermittelt: 

weitere inferenzstatistische Tests, nichtparametrische Verfahren, Power, 
Varianzanalysen, Grundzüge der Faktorenanalyse. 
In der Vorlesung „Computergestützte Datenanalyse II“ werden die fol-
genden Themen behandelt: Datentransformationen, Datenanalyse, gra-
phische Datenrepräsentation. 
In der Übung werden mit tutorieller Unterstützung Aufgaben bearbeitet, die 
den Stoff der Statistik-Vorlesung konsolidieren und vertiefen. Ein Großteil 
der Aufgaben wird dabei mittels eines Statistikprogramms bearbeitet, 
dessen Bedienung in der Datenanalyse-Vorlesung vermittelt wird. 

Lernziele Die Studierenden sollen die theoretischen und praktischen Qualifikationen 
für die Auswertung empirischer Untersuchungen mittels grundlegenden 
statistischen Verfahren erwerben. 

Schlüsselkompetenzen Lesen und kritische Reflexion theoretischer Darstellungen und empirischer 
Befunde; Planung und Durchführung empirischer Untersuchungen; 
Auswertung empirischer Untersuchungen 

Studienleistungen Regelmäßige Teilnahme an der Übung, in der jeweils Aufgaben zu be-
arbeiten sind, da praktische Fähigkeiten und Fertigkeiten nur durch 
wiederholtes Einüben erworben werden können und so die praktisch 
ausgerichteten Qualifikationsziele der Übungen erreicht werden. 

Prüfungsleistungen Die Inhalte der Statistik-Vorlesung werden mit einer Klausur, einer 
mündlichen Prüfung oder einer Multiple-Choice Klausur nach Festlegung 
durch die Prüferin/den Prüfer abgeprüft (80% der Prüfungsleistung). Die 
Vorlesung „Computergestützte Datenanalyse II“ schließt mit einer Prüfung 
am PC ab (20% der Prüfungsleistung). Die Prüfungsform wird zu Beginn 
des Moduls bekannt gegeben. 

Verwendbarkeit des Moduls Bachelorstudium Psychologie 
Art des Moduls (Pflicht-, Wahl-
pflicht-, Wahlmodul) 

Pflichtmodul 

 
Modul-Bezeichnung Allgemeine Psychologie I 
Modul-Code Psy-B-121 
Modul-Verantwortlicher Leiter/in des Fachgebietes Allgemeine Psychologie I 
Teilnahmevoraussetzungen - 
Veranstaltung/en,  
Leistungspunkte (LP) 
und Zeitaufwand 

Veranstaltung (LP) Präsenz Selbststudium 
V Wahrnehmung und Gedächtnis 
(4 LP) 

2 SWS (30 h) 90 h 

V Neurowissenschaftliche Methoden 
in der Allgemeinen Psychologie 
(4 LP) 

2 SWS (30 h) 90 h 

Gesamt: 4 SWS (60 h) 180 h 
Leistungspunkte für Modul 8 
Dauer des Moduls 1 Semester 
Häufigkeit des Angebots (Turnus) Jährlich 
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Modul-Bezeichnung Allgemeine Psychologie I 
Exemplarische Inhalte In der Vorlesung „Wahrnehmung und Gedächtnis“ werden u.a. die fol-

genden Themenschwerpunkte behandelt: (1) Physiologische und psy-
chologische Grundlagen der Perzeption mit Schwerpunkten visuelles und 
auditives System. (2) Gedächtnissysteme und Gedächtnisprozesse.   
In der Vorlesung „Neurowissenschaftliche Methoden in der Allgemeinen 
Psychologie“ werden die Methoden zur Untersuchung des Gehirns (z.B. 
EEG/MEG/PET/fMRT) und deren Anwendung in Forschung und Praxis 
vorgestellt. 

Lernziele Die Studierenden sollen die Grundlagen der Allgemeinen Psychologie 
(Schwerpunkt Wahrnehmung und Gedächtnis) erlernen und dabei ein 
Verständnis für die psychologischen Grundbegriffe und Theorien erwerben. 
Das Wissen über neurowissenschaftliche Methoden vertieft diese 
Grundlagen und zeigt praktische Anwendungen auf. 

Schlüsselkompetenzen Informationsgewinnung (Recherche in Bibliotheken, Online-Datenbanken, 
Internet); Lesen und kritische Reflexion theoretischer Darstellungen und 
empirischer Befunde; Planung und Durchführung empirischer 
Untersuchungen; Auswertung empirischer Untersuchungen; Persönliche 
Initiative und eigenverantwortliches Handeln, Interdisziplinäres Denken 
und Handeln 

Studienleistungen - 
Prüfungsleistungen Die Inhalte beider Vorlesungen werden mit einer Klausur, einer mündlichen 

Prüfung oder einer Multiple-Choice Klausur nach Festlegung durch die 
Prüferin/den Prüfer abgeprüft. Die Prüfungsform wird zu Beginn des 
Moduls bekannt gegeben. 

Verwendbarkeit des Moduls Bachelorstudium Psychologie 
Art des Moduls (Pflicht-, Wahl-
pflicht-, Wahlmodul) 

Pflichtmodul 

 
Modul-Bezeichnung Allgemeine Psychologie II 
Modul-Code Psy-B-122 
Modul-Verantwortlicher Leiter/in des Fachgebietes  

Allgemeine Psychologie II und Biologische Psychologie 
Teilnahmevoraussetzungen - 
Veranstaltung/en,  
Leistungspunkte (LP) 
und Zeitaufwand 

Veranstaltung (LP) Präsenz Selbststudium 
V Lernen (4 LP) 2 SWS (30 h) 90 h 
V Emotion und Motivation (4 LP) 2 SWS (30 h) 90 h 

Gesamt: 4 SWS (60 h) 180 h 
Leistungspunkte für Modul 8 
Dauer des Moduls 2 Semester 
Häufigkeit des Angebots (Turnus) Jährlich 
Exemplarische Inhalte In der Vorlesung „Lernen“ werden die grundlegenden nicht-assoziativen 

Lernprozesse (Habituation, Sensitivierung) sowie assoziatives Lernen 
(klassische und instrumentelle Konditionierung) und Beobachtungslernen 
dargestellt. Dabei werden die theoretischen Annahmen und 
Basisparadigmen erarbeitet. Besonderer Schwerpunkt ist die Darstellung der 
Versuchsanordnungen zum Nachweis der jeweiligen Lernphänomene. 
Ebenso werden Anwendungen der Lernpsychologie dargestellt. 
Die Vorlesung „Emotion und Motivation“ vermittelt im ersten Teil (Emo-
tion) die Basisemotionen, die Theorien der Emotionspsychologie sowie 
einzelne Emotionen und ihre neurobiologischen Korrelate. In Teil 2 werden 
Motivationstheorien, Methoden der Motivationsforschung und einzelne 
Motive (z. B. Hunger, Durst, Sexualität, Macht-, Leistungs-, und Anbin-
dungsmotivation) und ihre neurobiologischen Korrelate behandelt. 
In beiden Vorlesungen stellt die Darstellung empirischer Originalarbeiten 
einen wesentlichen Inhalt dar. 
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Modul-Bezeichnung Allgemeine Psychologie II 
Lernziele Studierende sollen die empirischen Kenntnisse der experimentellen 

Lernpsychologie (speziell der Konditionierungsforschung), der Emotions- 
und der Motivationspsychologie, ergänzt um ein übergreifendes Verständnis 
der neuronalen Grundlagen von Lernen, Emotion und Motivation erwerben. 
Die Studierende sollen die die für den Nachweis von Lernen, Emotion und 
Motivation notwendigen Versuchsanordnungen beherrschen und aktuelle 
Forschungsergebnisse methodenkritisch bewerten können. Sie sollen ferner 
die fachspezifischen Kompetenzen erwerben, um die all-
gemeinpsychologischen Inhalte auch in den Anwendungsfächern zu 
verstehen. 

Schlüsselkompetenzen Informationsgewinnung ; Lesen und kritische Reflexion theoretischer Dar-
stellungen und empirischer Befunde; Planung und Durchführung 
empirischer Untersuchungen; Auswertung empirischer Untersuchungen; 
Persönliche Initiative und eigenverantwortliches Handeln; Interdisziplinäres 
Denken und Handeln 

Studienleistungen - 
Prüfungsleistungen Die Inhalte beider Vorlesungen werden am Ende des Moduls mit einer 

Klausur, einer mündlichen Prüfung oder einer Multiple-Choice Klausur 
nach Festlegung durch die Prüferin/den Prüfer abgeprüft. Die Prüfungsform 
wird zu Beginn des Moduls bekannt gegeben. 

Verwendbarkeit des Moduls Bachelorstudium Psychologie 
Art des Moduls (Pflicht-, Wahl-
pflicht-, Wahlmodul) 

Pflichtmodul 

 
Modul-Bezeichnung Biologische Psychologie 
Modul-Code Psy-B-123 
Modul-Verantwortlicher Leiter/in des Fachgebietes  

Allgemeine Psychologie II und Biologische Psychologie 
Teilnahmevoraussetzungen - 
Veranstaltung/en,  
Leistungspunkte (LP) 
und Zeitaufwand 

Veranstaltung (LP) Präsenz Selbststudium 
V Biopsychologie (4 LP) 2 SWS (30 h) 90 h 
S Ausgewählte Themen der Bio-
psychologie (4 LP) 

2 SWS (30 h) 90 h 

Gesamt: 4 SWS (60 h) 180 h 
Leistungspunkte für Modul 8 
Dauer des Moduls 2 Semester  
Häufigkeit des Angebots (Turnus) Jährlich 
Exemplarische Inhalte Gegenstand der Vorlesung ist die Vermittlung der neuroanatomischen, 

neurobiologischen, neuropharmakologischen und neurophysiologischen 
Grundlagen der Biologischen Psychologie. Themen sind u.a. Struktur und 
Funktion von Nervenzellen, elektrische Erregungsleitung, chemische 
Überträgerstoffe und Neuropharmakologie; Neuroanatomie des zentralen 
und des peripheren Nervensystems; endokrines System; Messmethoden der 
Biopsychologie. 
Im Seminar werden die neurobiologischen Korrelate psychologischer 
Funktionen erarbeitet. Themen sind u. a.: Sinnesphysiologie und einzelne 
Sinnessysteme, Neurobiologie des Lernens, des Gedächtnisses, der 
Emotionen und homöostatischer Motive (Hunger, Durst); Sexualität; 
Biologische Rhythmen, Schlaf und Traum; Stress; Schmerz; Psy-
choneuroimmunologie; Hormone und Verhalten; Messmethoden zur 
Erfassung peripherer und zentralnervöser Parameter. 
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Modul-Bezeichnung Biologische Psychologie 
Lernziele Die Studierenden sollen grundlegende Kenntnisse der anatomischen, 

neurobiologischen, pharmakologischen und neurophysiologischen 
Grundlagen von Erleben und Verhalten erwerben. Die Kenntnisse sollen es 
erlauben, aus dem sich stets erweiternden Feld der Biologischen 
Psychologie neueste Daten sofort integrieren und kritisch bewerten zu 
können. 
Die Studierenden sollen ferner die fachspezifischen Kompetenzen er-
werben, um die neuronalen Ursachen auch allgemein-psychologischer, 
entwicklungspsychologischer oder differentialpsychologischer Phänomene 
und die Analyse ihrer Störungen in den Anwendungsfächern zu verstehen.  

Schlüsselkompetenzen Informationsgewinnung, professionelle schriftliche und mündliche Prä-
sentation ; Lesen und kritische Reflexion theoretischer Darstellungen und 
empirischer Befunde; Planung und Durchführung empirischer 
Untersuchungen; Auswertung empirischer Untersuchungen; Moderation 
und Führung von Gruppen; Persönliche Initiative und eigenverantwortliches 
Handeln; Interdisziplinäres Denken und Handeln 

Studienleistungen Regelmäßige Teilnahme an dem Seminar, in dem ein Referat zu über-
nehmen ist, da die Qualifikationsziele Präsentieren, Reflektieren und 
Diskutieren fachlicher und methodischer Aspekte in deutscher und zum Teil 
auch in englischer Sprache nur durch regelmäßige aktive Teilnahme an 
solchen Veranstaltungen erreicht werden können. 

Prüfungsleistungen Die Inhalte des Moduls werden am Ende des Moduls mit einer Klausur, 
einer mündlichen Prüfung oder einer Multiple-Choice Klausur nach 
Festlegung durch die Prüferin/den Prüfer abgeprüft. Die Prüfungsform wird 
zu Beginn des Moduls bekannt gegeben. 

Verwendbarkeit des Moduls Bachelorstudium Psychologie 
Art des Moduls (Pflicht-, Wahl-
pflicht-, Wahlmodul) 

Pflichtmodul 

 
Modul-Bezeichnung Entwicklungspsychologie 
Modul-Code Psy-B-124_v1 
Modul-Verantwortlicher Leiter/in des Fachgebietes Entwicklungspsychologie 
Teilnahmevoraussetzungen - 
Veranstaltung/en,  
Leistungspunkte (LP) 
und Zeitaufwand 

Veranstaltung (LP) Präsenz Selbststudium 
V Entwicklungspsychologie I (4 LP) 2 SWS (30 h) 90 h 
V Entwicklungspsychologie II (4 LP) 2 SWS (30 h) 90 h 

Gesamt: 4 SWS (60 h) 180 h 
Leistungspunkte für Modul 8 
Dauer des Moduls 1 Semester 
Häufigkeit des Angebots (Turnus) Jährlich 
Exemplarische Inhalte In der ersten Vorlesung werden die biologischen Grundlagen und die 

kulturell/kontextuellen Einflüsse auf die Lösung universeller Ent-
wicklungsaufgaben besprochen. Daran anschließend werden die Ent-
wicklungsaufgaben bis zur Pubertät in Form kulturspezifischer Ent-
wicklungspfade diskutiert. 
In der Vorlesung „Entwicklungspsychologie II“ wird die menschliche 
Lebensspanne ab der Pubertät thematisiert. Auch hier werden kultur-
spezifische Entwicklungspfade anhand universeller Entwicklungsaufgaben 
konstruiert. Weiterhin werden grundlegende Kenntnisse abweichender 
Entwicklung (Entwicklungspsychopathologie) vermittelt.  

Lernziele Die Studierenden sollen in diesem Modul Kenntnisse theoretischer 
Grundlagen von Entwicklung sowie konkreter Entwicklungsverläufe 
erwerben. Dabei sind drei Fragestellungen zentral: Beschreiben, Erklären 
und Vorhersagen von Entwicklungsprozessen. 

Schlüsselkompetenzen Informationsgewinnung (Recherche in Bibliotheken, Online-Datenbanken, 
Internet); Lesen und kritische Reflexion theoretischer Darstellungen und 
empirischer Befunde; Selbst- und Zeitmanagement; Interdisziplinäres 
Denken und Handeln 
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Modul-Bezeichnung Entwicklungspsychologie 
Studienleistungen - 
Prüfungsleistungen Die Inhalte des Moduls werden am Ende des Moduls mit einer Klausur, 

einer mündlichen Prüfung oder einer Multiple-Choice Klausur nach 
Festlegung durch die Prüferin/den Prüfer abgeprüft. Die Prüfungsform wird 
zu Beginn des Moduls bekannt gegeben. 

Verwendbarkeit des Moduls Bachelorstudium Psychologie 
Art des Moduls (Pflicht-, Wahl-
pflicht-, Wahlmodul) 

Pflichtmodul 

 
Modul-Bezeichnung Differentielle Psychologie 
Modul-Code Psy-B-125 

Modul-Verantwortlicher 
Leiter/in des Fachgebietes  
Differentielle Psychologie und Persönlichkeitsforschung 

Teilnahmevoraussetzungen - 
Veranstaltung/en,  
Leistungspunkte (LP) 
und Zeitaufwand 

Veranstaltung (LP) Präsenz Selbststudium 
V Differentielle Psychologie (4 LP) 2 SWS (30 h) 90 h 
S Ausgewählte Themen der  
Differentiellen Psychologie (4 LP) 

2 SWS (30 h) 90 h 

Gesamt: 4 SWS (60 h) 180 h 
Leistungspunkte für Modul 8 
Dauer des Moduls 2 Semester 
Häufigkeit des Angebots (Turnus) Jährlich 
Exemplarische Inhalte Die Vorlesung behandelt grundlegende Methoden und Konzepte sowie 

bedeutsame Theorien und Forschungsbefunde der Differentiellen 
Psychologie. Hauptgegenstand sind hierbei die beiden Bereiche 
Persönlichkeit und Intelligenz. Dabei werden neben den Formen und 
Korrelaten interindividueller Differenzen auch deren Determinanten 
erarbeitet. Themen sind u.a. Struktur der Persönlichkeit und der Intelligenz, 
biologische Grundlagen interindividueller Unterschiede, Erblichkeit von 
psychologischen Merkmalen, Stabilität und Entwicklung der Persönlichkeit 
und Intelligenz über die Lebensspanne, Verhaltensvorhersage durch 
Eigenschaften und kognitive Fähigkeiten. 
Das Seminar vertieft einen ausgewählten Themenbereich der Differentiellen 
Psychologie in Forschung und/oder Anwendung (z.B. Ängstlichkeit, 
Stressbewältigung, biologische Grundlagen der Persönlichkeit, Praktische 
Bedeutung kognitiver Fähigkeiten in Beruf und Bildung).  

Lernziele Die Studierenden sind nach Abschluss des Moduls in der Lage, bedeutsame 
Konzepte und Methoden der Differentiellen Psychologie darzustellen. Sie 
können wichtige Theorien der Persönlichkeit und Intelligenz referieren und 
kritisch miteinander vergleichen. Sie können empirische Befunde der 
differentialpsychologischen Forschung bewerten und hinsichtlich ihrer 
theorie- und anwendungsbezogenen Relevanz einordnen. 

Schlüsselkompetenzen Informationsgewinnung; Lesen und kritische Reflexion theoretischer Dar-
stellungen und empirischer Befunde; professionelle schriftliche und 
mündliche Präsentation (Erstellung von Berichten, Präsentationstechniken, 
Halten von Vorträgen); Persönliche Initiative und eigenverantwortliches 
Handeln; Interdisziplinäres Denken und Handeln; Selbst- und Zeitma-
nagement 

Studienleistungen Regelmäßige Teilnahme am Seminar, in dem eine mündliche Präsentation 
(z.B. Referat), schriftliche Ausarbeitung und/oder Hausarbeit nach 
Festlegung durch die Dozentin/den Dozenten zu übernehmen ist. 

Prüfungsleistungen Die Inhalte der Vorlesung werden mit einer Klausur, einer mündlichen 
Prüfung oder einer Multiple-Choice Klausur nach Festlegung durch die 
Prüferin/den Prüfer abgeprüft. Die Prüfungsform wird zu Beginn des Mo-
duls bekannt gegeben. 

Verwendbarkeit des Moduls Bachelorstudium Psychologie 
Art des Moduls (Pflicht-, Wahl-
pflicht-, Wahlmodul) 

Pflichtmodul 
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Modul-Bezeichnung Sozialpsychologie 
Modul-Code Psy-B-126 
Modul-Verantwortlicher Leiter/in des Fachgebietes Sozialpsychologie 
Teilnahmevoraussetzungen - 
Veranstaltung/en,  
Leistungspunkte (LP) 
und Zeitaufwand 

Veranstaltung (LP) Präsenz Selbststudium 
V Einführung in die Sozialpsy-
chologie (4 LP) 

2 SWS (30 h) 90 h 

S Ausgewählte Themen der Sozial-
psychologie (4 LP) 

2 SWS (30h) 90 h 

Gesamt: 4 SWS (60 h) 180 h 
Leistungspunkte für Modul 8 
Dauer des Moduls 2 Semester 
Häufigkeit des Angebots (Turnus) Jährlich 
Exemplarische Inhalte Die Vorlesung bietet einen Überblick über die Forschungsmethodik und die 

wichtigsten Inhaltsgebiete der Sozialpsychologie: Gruppenprozesse, 
zwischenmenschliche Anziehung, Beziehungen, Selbstkonzept, sozialer 
Einfluss, Einstellungen, Attribution, soziale Urteile, Stereotype und 
Diskriminierung, Emotion, Aggression und Altruismus. 
In dem Seminar wird eines dieser Themen anhand von Originalliteratur 
vertiefend behandelt. 

Lernziele Studierende sollen lernen, (1) sozialpsychologische Theorien darzustellen, 
(2) empirische Befunde den relevanten Theorien zuzuordnen und kritisch zu 
diskutieren, (3) sozialpsychologische Theorien auf alltägliche Situationen 
anzuwenden und (4) den Umgang mit englischsprachiger Originalliteratur.  

Schlüsselkompetenzen professionelle schriftliche und mündliche Präsentation (Erstellung von 
Berichten, Präsentationstechniken, Halten von Vorträgen,); Informati-
onsgewinnung (Recherche in Bibliotheken, Online-Datenbanken, Internet); 
Lesen und kritische Reflexion theoretischer Darstellungen und empirischer 
Befunde; Moderation  

Studienleistungen 

Regelmäßige Teilnahme an dem Seminar, in dem ein Referat zu über-
nehmen ist, da die Qualifikationsziele Präsentieren, Reflektieren und 
Diskutieren fachlicher und methodischer Aspekte in deutscher und zum Teil 
auch in englischer Sprache nur durch regelmäßige aktive Teilnahme an der 
Veranstaltung erreicht werden können. 

Prüfungsleistungen Die Inhalte des Moduls werden am Ende des Moduls mit einer Klausur, 
einer mündlichen Prüfung oder einer Multiple-Choice Klausur nach 
Festlegung durch die Prüferin/den Prüfer abgeprüft. Die Prüfungsform wird 
zu Beginn des Moduls bekannt gegeben. 

Verwendbarkeit des Moduls Bachelorstudium Psychologie 
Art des Moduls (Pflicht-, Wahl-
pflicht-, Wahlmodul) 

Pflichtmodul 

 
Modul-Bezeichnung Testtheorie und Testkonstruktion 
Modul-Code Psy-B-131 
Modul-Verantwortlicher Leiter/in des Fachgebietes Forschungsmethodik, Diagnostik & Evaluation 
Teilnahmevoraussetzungen - 
Veranstaltung/en,  
Leistungspunkte (LP) 
und Zeitaufwand 

Veranstaltung (LP) Präsenz Selbststudium 
V Testtheorie und Testkonstruktion 
(4 LP) 

2 SWS (30h) 90 h 

Ü Testtheorie und Testkonstruktion 
(2 LP) 

2 SWS (30h) 30 h 

Gesamt: 4 SWS (60 h) 120 h 
Leistungspunkte für Modul 6 
Dauer des Moduls 1 Semester 
Häufigkeit des Angebots (Turnus) Jährlich 
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Modul-Bezeichnung Testtheorie und Testkonstruktion 
Exemplarische Inhalte Die Vorlesung bietet einen Überblick über Testtheorien (Klassische 

Testtheorie, Item-Response-Theorien), die Strategien der Item- und 
Testanalyse und die Qualitätskriterien zur Bewertung psychologischer 
Testverfahren (Reliabilität, Validität, Nutzen). 
In der die Vorlesung begleitenden Übung sind Aufgaben zu bearbeiten, die 
den Stoff der Vorlesung konsolidieren und vertiefen. Dabei werden in 
Kleingruppen die Schritte der Testkonstruktion an Beispielen nach-
vollzogen. 

Lernziele Die Studierenden sollen die Theorien und Strategien der Testentwicklung 
kennen, bewertend einordnen und unter Nutzung entsprechender Software 
anwenden können. 

Schlüsselkompetenzen Planung und Durchführung empirischer Untersuchungen; Auswertung 
empirischer Untersuchungen 

Studienleistungen Regelmäßige Teilnahme an der Übung, in der jeweils Aufgaben zu be-
arbeiten sind, die auch die Erstellung eines Berichts über eine Testkon-
struktion beinhalten kann, da praktische Fähigkeiten und Fertigkeiten nur 
durch wiederholtes Einüben erworben werden können und so die praktisch 
ausgerichteten Qualifikationsziele der Übungen erreicht werden. 

Prüfungsleistungen Die Inhalte des Moduls werden mit einer Klausur, einer mündlichen 
Prüfung oder einer Multiple-Choice Klausur nach Festlegung durch die 
Prüferin/den Prüfer abgeprüft. Die Prüfungsform wird zu Beginn des 
Moduls bekannt gegeben. 

Verwendbarkeit des Moduls Bachelorstudium Psychologie 
Art des Moduls (Pflicht-, Wahl-
pflicht-, Wahlmodul) 

Pflichtmodul 

 
Modul-Bezeichnung Psychologische Diagnostik 
Modul-Code Psy-B-132 
Modul-Verantwortlicher Leiter/in des Fachgebietes Forschungsmethodik, Diagnostik & Evaluation 
Teilnahmevoraussetzungen - 
Veranstaltung/en,  
Leistungspunkte (LP) 
und Zeitaufwand 

Veranstaltung (LP) Präsenz Selbststudium 
V Grundlagen psychologischer 
Diagnostik (4 LP) 

2 SWS (30h) 90 h 

S Testverfahren (3 LP) 2 SWS (30 h) 60 h 
S Interview und Beobachtung (3 LP) 2 SWS (30 h) 60 h 

Gesamt: 90 h 210 h 
Leistungspunkte für Modul 10 
Dauer des Moduls 2 Semester 
Häufigkeit des Angebots (Turnus) Jährlich 
Exemplarische Inhalte Themen der Vorlesung sind u.a. Grundlagen und Rahmenbedingungen der 

Psychologischen Diagnostik (rechtliche, ethische Grundlagen, 
Zielsetzungen), Methoden der Datenerhebung (Tests, Beobachtung, 
objektive Verfahren, Interview, computergestützte Verfahren), dia-
gnostischer Prozess, Datenintegration (diagnostische Urteilsbildung, 
Bezugsnormen, Begutachtung), diagnostische Standards (DIN-Norm 
33430). 
In den Seminaren werden psychodiagnostische Verfahren vorgestellt und 
deren Gütekriterien beurteilt. 

Lernziele Die Studierenden sollen einen diagnostischen Prozess planen und umsetzen 
können sowie die Qualität psychodiagnostischer Verfahren beurteilen und 
statistisch informierte diagnostische Urteile abgeben können. 

Schlüsselkompetenzen Planung und Durchführung empirischer Untersuchungen; Auswertung 
empirischer Untersuchungen; professionelle Kommunikation mit Patienten, 
Kunden, Kollegen usw. 
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Modul-Bezeichnung Psychologische Diagnostik 
Studienleistungen Regelmäßige Teilnahme an den Seminaren, in denen jeweils ein dia-

gnostisches Verfahren vorzustellen bzw. zu präsentieren ist, da die 
Qualifikationsziele Präsentieren, Reflektieren und Diskutieren fachlicher 
und methodischer Aspekte in deutscher und zum Teil auch in englischer 
Sprache nur durch regelmäßige aktive Teilnahme an den Veranstaltungen 
erreicht werden können. 

Prüfungsleistungen Die Inhalte des Moduls werden am Ende des Moduls mit einer Klausur, 
einer mündlichen Prüfung oder einer Multiple-Choice Klausur nach 
Festlegung durch die Prüferin/den Prüfer abgeprüft. Die Prüfungsform wird 
zu Beginn des Moduls bekannt gegeben. 

Verwendbarkeit des Moduls Bachelorstudium Psychologie 
Art des Moduls (Pflicht-, Wahl-
pflicht-, Wahlmodul) 

Pflichtmodul 

 
Modul-Bezeichnung Grundlagen der Organisationspsychologie 
Modul-Code Psy-B-141_v1 
Modul-Verantwortlicher Leiter/in des Fachgebietes Arbeits- & Organisationspsychologie 
Teilnahmevoraussetzungen - 
Veranstaltung/en,  
Leistungspunkte (LP) 
und Zeitaufwand 

Veranstaltung (LP) Präsenz Selbststudium 
V Einführung in die Organisati-
onspsychologie (4 LP) 

2 SWS (30 h) 90 h 

S Ausgewählte Themen der Orga-
nisationspsychologie (4 LP) 

2 SWS (30 h) 90 h 

Gesamt: 4 SWS (60 h) 180 h 
Leistungspunkte für Modul 8 
Dauer des Moduls 1 Semester 
Häufigkeit des Angebots (Turnus) Jährlich 
Exemplarische Inhalte Thema der Vorlesung sind das Erleben und Verhalten des Menschen in 

Organisationen. Es werden die zentralen Themen der Personalpsychologie, 
Kommunikations- und Entscheidungsprozesse sowie Konflikte in 
Organisationen und die Rolle von Organisationen als Bedingungsfaktor 
menschlichen Verhaltens und Erlebens behandelt. Weiteres Thema der 
Vorlesung sind Methoden der Diagnose und Intervention auf Ebene des 
Individuums, der Gruppe und der gesamten Organisation. 
In dem Seminar werden ausgewählte Konzepte und Instrumente (u.a. 
Auswahlinterviews, Assessment Center, Leistungsbeurteilung, Mitar-
beiterbefragung) der Organisationspsychologie behandelt. Die Methoden 
werden anhand von Praxisbeispielen illustriert und praktisch erprobt. 

Lernziele Studierende sollen lernen, welche Faktoren aus psychologischer Perspektive 
für die Prognose, Beschreibung und Erklärung menschlichen Verhaltens 
und Erlebens als Organisationsmitglieder zu berücksichtigen sind, um auf 
dieser Basis begründete Entscheidungen über Interventionen in 
Organisationen zu treffen und diese in praktisches Handeln umsetzen zu 
können. 

Schlüsselkompetenzen Professionelle schriftliche und mündliche Präsentation (Erstellung von 
Berichten, Präsentationstechniken, Halten von Vorträgen, Erstellung von 
Gutachten); Lesen und kritische Reflexion theoretischer Darstellungen und 
empirischer Befunde; professionelle Kommunikation mit Patienten, 
Kunden, Kollegen usw.; Team- und Konfliktfähigkeit; Moderation und 
Führung von Gruppen; Selbst- und Zeitmanagement; Persönliche Initiative 
und eigenverantwortliches Handeln; Interdisziplinäres Denken und 
Handeln. 

Studienleistungen 

Regelmäßige Teilnahme an dem Seminar, in dem ein Referat zu über-
nehmen ist, da die Qualifikationsziele Präsentieren, Reflektieren und 
Diskutieren fachlicher und methodischer Aspekte in deutscher und zum Teil 
auch in englischer Sprache nur durch regelmäßige aktive Teilnahme an der 
Veranstaltung erreicht werden können. 
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Modul-Bezeichnung Grundlagen der Organisationspsychologie 
Prüfungsleistungen Die Inhalte des Moduls werden am Ende des Moduls mit einer Klausur, 

einer mündlichen Prüfung oder einer Multiple-Choice Klausur nach 
Festlegung durch die Prüferin/den Prüfer abgeprüft. Die Prüfungsform wird 
zu Beginn des Moduls bekannt gegeben. 

Verwendbarkeit des Moduls Bachelorstudium Psychologie 
Art des Moduls (Pflicht-, Wahl-
pflicht-, Wahlmodul) 

Pflichtmodul 

 
Modul-Bezeichnung Grundlagen der Arbeitspsychologie 
Modul-Code Psy-B-142_v1 
Modul-Verantwortlicher Leiter/in des Fachgebietes Arbeits- & Organisationspsychologie 
Teilnahmevoraussetzungen - 
Veranstaltung/en,  
Leistungspunkte (LP) 
und Zeitaufwand 

Veranstaltung (LP) Präsenz Selbststudium 
V Einführung in die Arbeitspsy-
chologie (4 LP) 

2 SWS (30 h) 90 

S Ausgewählte Themen der Ar-
beitspsychologie (4 LP) 

2 SWS (30 h) 90 

Gesamt: 4 SWS (60 h) 180 
Leistungspunkte für Modul 8 
Dauer des Moduls 1 Semester 
Häufigkeit des Angebots (Turnus) Jährlich 
Exemplarische Inhalte Die Vorlesung gibt einen Überblick über die Ziele, Anwendungsbereiche 

und Forschungsfragen der Arbeitspsychologie. Als Voraussetzung für 
arbeitspsychologische Interventionen werden theoretische und methodische 
Grundlagen der Arbeitspsychologie vermittelt. Hierzu zählen Theorien 
menschlichen Verhaltens und Handelns, Fragen der Wirkung von Arbeit auf 
den Menschen sowie Konzepte und Methoden für die Analyse, Bewertung 
und Gestaltung menschlicher Arbeit und Arbeitsmittel. 
In dem Seminar werden ausgewählte Konzepte und Methoden der Ar-
beitspsychologie vertieft behandelt. Die Methoden werden anhand von 
Praxisbeispielen illustriert und praktisch erprobt. 

Lernziele Studierende sollen den Gegenstand, die Aufgabenfelder und Ziele der 
Arbeitspsychologie einschließlich der Methoden und Strategien für die 
Umsetzung dieser Ziele kennen. Zusammenhänge zwischen Eigenschaften 
des Menschen, arbeitspsychologischen Gestaltungszielen und 
Interventionen sollen hergestellt werden können. Studierende sollen 
praktische Fähigkeiten im Bereich der Analyse von Arbeitstätigkeiten 
erwerben und lernen, hieraus Maßnahmen abzuleiten. 

Schlüsselkompetenzen Professionelle schriftliche und mündliche Präsentation (Erstellung von 
Berichten, Präsentationstechniken, Halten von Vorträgen, Erstellung von 
Gutachten); Lesen und kritische Reflexion theoretischer Darstellungen und 
empirischer Befunde; professionelle Kommunikation mit Patienten, 
Kunden, Kollegen usw.; Team- und Konfliktfähigkeit; Moderation und 
Führung von Gruppen; Selbst- und Zeitmanagement; Persönliche Initiative 
und eigenverantwortliches Handeln; Interdisziplinäres Denken und Handeln 

Studienleistungen 

Regelmäßige Teilnahme an dem Seminar, in dem ein Referat zu über-
nehmen ist, da die Qualifikationsziele Präsentieren, Reflektieren und 
Diskutieren fachlicher und methodischer Aspekte in deutscher und zum Teil 
auch in englischer Sprache nur durch regelmäßige aktive Teilnahme an der 
Veranstaltung erreicht werden können. 

Prüfungsleistungen Die Inhalte des Moduls werden am Ende des Moduls mit einer Klausur, 
einer mündlichen Prüfung oder einer Multiple-Choice Klausur nach 
Festlegung durch die Prüferin/den Prüfer abgeprüft. Die Prüfungsform wird 
zu Beginn des Moduls bekannt gegeben. 

Verwendbarkeit des Moduls Bachelorstudium Psychologie 
Art des Moduls (Pflicht-, Wahl-
pflicht-, Wahlmodul) 

Pflichtmodul 
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Modul-Bezeichnung Grundlagen der Klinischen Psychologie 
Modul-Code Psy-B-143_v1 

Modul-Verantwortlicher 
Leiter/in des Fachgebietes  
Klinische Psychologie und Psychotherapie 

Teilnahmevoraussetzungen - 
Veranstaltung/en,  
Leistungspunkte (LP) 
und Zeitaufwand 

Veranstaltung (LP) Präsenz Selbststudium 
V Theorien und Konzepte der Kli-
nischen Psychologie (4 LP) 

2 SWS (30 h) 90 h 

S Ausgewählte Themen der Patho-
psychologie (4 LP) 

2 SWS (30 h) 90 h 

Gesamt: 4 SWS (60 h) 180 h 
Leistungspunkte für Modul 8 
Dauer des Moduls 1 Semester 
Häufigkeit des Angebots (Turnus) Jährlich 
Exemplarische Inhalte In dieser Vorlesung wird der Gegenstand der Klinischen Psychologie, ihre 

Entwicklung und Überschneidung mit anderen psychologischen 
Fachgebieten herausgearbeitet. Dem folgt die Darstellung der Epide-
miologie, der Grundlagen der Diagnostik und Klassifikation; weiterhin eine 
Darstellung der derzeit relevanten theoretischen Perspektiven psychischer 
Störungen (v.a. tiefenpsychologische, verhaltensanalytische, humanistische 
und interpersonelle Perspektive). Abschließend wird ein Überblick über die 
wichtigsten Störungsbilder und deren Pathopsychologie gegeben.  
Im dazu gehörigen Seminar werden die Grundkonzepte der Klinischen 
Psychologie anhand ausgewählter Literatur und im Rahmen von Referaten 
der Teilnehmer vertieft (v.a. Epidemiologie, Ätiologie, Diagnostik, 
Störungsbilder). 

Lernziele Die Studierenden sollen in der Vorlesung ein Verständnis der historischen, 
theoretischen und methodischen Grundlagen der Klinischen Psychologie 
wie auch der gegebenen diagnostischen Möglichkeiten erwerben. Im 
Seminar sollen die Studierenden lernen, diese Grundlagen mit Hilfe 
gezielter Literaturbearbeitung eigenständig zu vertiefen und in der 
Diskussion zu überprüfen. 

Schlüsselkompetenzen Informationsgewinnung (Recherche in Bibliotheken, Online-Datenbanken, 
Internet); professionelle Kommunikation mit Patienten, Kunden, Kollegen 
usw.; Selbst- und Zeitmanagement; Interdisziplinäres Denken und Handeln 

Studienleistungen Regelmäßige Teilnahme am Seminar, in dem eine schriftliche Ausarbeitung 
oder Hausarbeit nach Festlegung der Dozentin/des Dozenten zu 
übernehmen ist, da die Qualifikationsziele Präsentieren, Reflektieren und 
Diskutieren fachlicher und methodischer Aspekte in deutscher und zum Teil 
auch in englischer Sprache nur durch regelmäßige aktive Teilnahme an der 
Veranstaltung erreicht werden können. 

Prüfungsleistungen Die Inhalte der Vorlesung werden mit einer Klausur, einer mündlichen 
Prüfung oder einer Multiple-Choice Klausur nach Festlegung durch die 
Prüferin/den Prüfer abgeprüft. Die Prüfungsform wird zu Beginn des 
Moduls bekannt gegeben. 

Verwendbarkeit des Moduls Bachelorstudium Psychologie 
Art des Moduls (Pflicht-, Wahl-
pflicht-, Wahlmodul) 

Pflichtmodul 
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Modul-Bezeichnung Klinisch-psychologische Intervention 
Modul-Code Psy-B-144_v1 

Modul-Verantwortlicher 
Leiter/in des Fachgebietes  
Klinische Psychologie und Psychotherapie 

Teilnahmevoraussetzungen - 
Veranstaltung/en,  
Leistungspunkte (LP) 
und Zeitaufwand 

Veranstaltung (LP) Präsenz Selbststudium 
V Funktionen, Ansätze und Kontexte 
klinisch-psychologischer Intervention 
(4 LP) 

2 SWS (30 h) 90 h 

S Ausgewählte Themen klinisch- 
psychologischer Intervention (4 LP) 

2 SWS (30 h) 90 h 

Gesamt: 4 SWS (60 h) 180 h 
Leistungspunkte für Modul 8 
Dauer des Moduls 1 Semester 
Häufigkeit des Angebots (Turnus) Jährlich 
Exemplarische Inhalte In dieser Vorlesung werden die Interventionsfunktionen der Prävention, 

Psychotherapie und Rehabilitation bei psychischen Störungen abgehandelt 
und vor dem Hintergrund des Kontextes klinisch-psychologischer 
Intervention (z. B. Sozialrecht, Ethik, Berufsrecht, Fachpolitik, etc.) 
dargestellt. Ebenfalls wird auf Modelle der Evaluation klinisch-
psychologischer Intervention eingegangen. 
Im dazu gehörigen Seminar werden modellhaft Studien und Projekte zur 
Prävention, Therapie und Rehabilitation bei psychischen Störungen 
vorgestellt und anhand ausgewählter Literatur im Rahmen von Referaten 
der Teilnehmer bearbeitet. 

Lernziele Die Studierenden sollen in der Vorlesung Kenntnisse zu klinisch-psy-
chologischen Interventionsmöglichkeiten bei unterschiedlichen psychischen 
Störungen sowie deren Einbettung in rechtliche und institutionelle 
Kontextbedingungen erwerben. Sie sollen ferner klinisch-psychologische 
Interventionen in das Gesamtsystem gesundheitsbezogener Maßnahmen der 
Gesellschaft einordnen können. 
Im Seminar lernen die Studierenden, diese Inhalte mit gezielter Lite-
raturbearbeitung, auch aus angrenzenden Fachgebieten, eigenständig zu 
vertiefen und in der Diskussion zu überprüfen. 

Schlüsselkompetenzen Informationsgewinnung (Recherche in Bibliotheken, Online-Datenbanken, 
Internet); Lesen und kritische Reflexion theoretischer Darstellungen und 
empirischer Befunde; professionelle Kommunikation mit Patienten, 
Kunden, Kollegen usw.; Interdisziplinäres Denken und Handeln 

Studienleistungen Regelmäßige Teilnahme an dem Seminar, in dem ein Referat mit 
schriftlicher Ausarbeitung oder Hausarbeit nach Festlegung durch die 
Dozentin/den Dozenten zu übernehmen ist, da die Qualifikationsziele 
Präsentieren, Reflektieren und Diskutieren fachlicher und methodischer 
Aspekte in deutscher und zum Teil auch in englischer Sprache nur durch 
regelmäßige aktive Teilnahme an der Veranstaltung erreicht werden 
können. 

Prüfungsleistungen Die Inhalte der Vorlesung werden mit einer Klausur, einer mündlichen 
Prüfung oder einer Multiple-Choice Klausur nach Festlegung durch die 
Prüferin/den Prüfer abgeprüft. Die Prüfungsform wird zu Beginn des 
Moduls bekannt gegeben. 

Verwendbarkeit des Moduls Bachelorstudium Psychologie 
Art des Moduls (Pflicht-, Wahl-
pflicht-, Wahlmodul) 

Pflichtmodul 

 
Modul-Bezeichnung Klinische Kinder- und Jugendpsychologie 
Modul-Code Psy-B-145_v1 
Modul-Verantwortlicher Leiter/in des Fachgebietes 

Klinische Psychologie und Psychotherapie 
Teilnahmevoraussetzungen - 
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Modul-Bezeichnung Klinische Kinder- und Jugendpsychologie 
Veranstaltung/en,  
Leistungspunkte (LP) 
und Zeitaufwand 

Veranstaltung (LP) Präsenz Selbststudium 
V Klinische Kinder- und 
Jugendpsychologie (4 LP) 

2 SWS (30 h) 90 h 

S Ausgewählte Themen der 
Pathopsychologie des Kindes- und 
Jugendalters (4 LP)  

2 SWS (30 h) 90 h 

S Ausgewählte Themen der 
Diagnostik und Intervention im 
Kindes- und Jugendalter (4 LP) 

2 SWS (30 h) 90 h 

Gesamt: 6 SWS (90 h) 270 h 
Leistungspunkte für Modul 12 
Dauer des Moduls 1 Semester 
Häufigkeit des Angebots (Turnus) Jährlich 
Exemplarische Inhalte In der Vorlesung werden einführend theoretische Konzepte und spezifische 

Forschungsmethoden und -ergebnisse der Klinischen Kinder- und 
Jugendpsychologie dargestellt. Darüber hinaus erfolgt eine Darstellung der 
Symptomatologie, Epidemiologie, Diagnostik/Differentialdiagnostik, 
Klassifikation, Ätiologie/Aufrechterhaltung sowie Behandlung 
verschiedener psychischer Störungen im Kindes- und Jugendalter. Die 
Seminare vertiefen Inhalte zu ausgewählten Störungsbildern des Kindes- 
und Jugendalters, zu spezifischen Methoden der klinisch-psychologischen 
Diagnostik bei Kindern und Jugendlichen sowie zu verschiedenen klinisch-
psychologischen Interventionen, wobei auch Bezug zu entsprechenden 
Methoden und Ergebnissen aktueller Forschung aus dem Bereich der 
Klinischen Kinder- und Jugendpsychologie genommen wird. 

Lernziele Die Studierenden sollen Kenntnisse über zentrale Störungsbilder des 
Kindes- und Jugendalters sowie klinisch-psychologische Interventionen für 
diese Altersgruppen erwerben. Im Seminar sollen sich die Studierenden 
Kompetenzen aneignen, spezifische Inhalte aus dem o.g. Bereich mit 
gezielter Literaturaufbereitung eigenständig zu vertiefen. 

Schlüsselkompetenzen Informationsgewinnung (Recherche in Bibliotheken, Online-Datenbanken, 
Internet); Lesen und kritische Reflexion theoretischer Darstellungen und 
empirischer Befunde; professionelle Kommunikation mit Patienten, 
Kollegen usw.; Interdisziplinäres Denken und Handeln 

Studienleistungen Regelmäßige Teilnahme an den Seminaren, in denen jeweils eine mündliche 
Präsentation, schriftliche Ausarbeitung oder Hausarbeit nach Festlegung 
durch die Dozentin/den Dozenten zu übernehmen ist, da die 
Qualifikationsziele Präsentieren, Reflektieren und Diskutieren fachlicher 
und methodischer Aspekte in deutscher und zum Teil auch in englischer 
Sprache nur durch regelmäßige aktive Teilnahme an den Veranstaltungen 
erreicht werden können. 

Prüfungsleistungen Die Inhalte des Moduls werden mit einer Klausur, einer mündlichen 
Prüfung oder einer Multiple-Choice Klausur nach Festlegung durch die 
Prüferin/den Prüfer abgeprüft. Die Prüfungsform wird zu Beginn des 
Moduls bekannt gegeben. 

Verwendbarkeit des Moduls Bachelorstudium in Psychologie 
Art des Moduls (Pflicht-, Wahl-
pflicht-, Wahlmodul) 

Pflichtmodul 

 
Leistungs-Bezeichnung Bachelor-Propädeutikum 
Leistungs-Code Psy-B-151_v2 
Verantwortlicher Leiter/in des Fachgebietes Allgemeine Psychologie I 
Teilnahmevoraussetzungen - 
Veranstaltung/en, Leistungspunkte 
(LP) und Zeitaufwand 

Veranstaltung (LP) Präsenz Selbststudium 
S Bachelor-Propädeutikum (4 LP) 3 SWS (45 h) 75 h 

Leistungspunkte für Anforderung 4 LP 
Dauer  1 Semester 
Häufigkeit des Angebots (Turnus) Jährlich 
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Leistungs-Bezeichnung Bachelor-Propädeutikum 

Inhalte Im Modul werden die formalen, technischen und inhaltlichen Grundlagen 

zur Abfassung der Bachelorarbeit vermittelt (z.B. softwareunterstützte 

Literaturverwaltung). Darüber hinaus wird die Erstellung der Bachelorarbeit 

begleitet.  

Lernziele Die Studierenden sollen die eigenständige Erarbeitung einer theoretischen, 

empirischen oder praxisorientierten wissenschaftlichen Fragestellung und 

deren Umsetzung vorbereiten. 

Schlüsselkompetenzen Professionelles Vorbereiten eines Projektes; Argumentationsfähigkeit; 

Selbst- und Zeitmanagement 

Studienleistungen 2- bis 4-seitiges Proposal zu dem Themengebiet, das in der Bachelorarbeit 

bearbeitet werden soll. 

Prüfungsleistungen - 

Verwendbarkeit der Leistung Bachelorstudium Psychologie 

Art der Leistung (Pflicht-, 

Wahlpflicht-, Wahlmodul) 
Pflicht 

 

Leistungs-Bezeichnung Bachelorarbeit 

Leistungs-Code Psy-B-152 

Verantwortlicher Studiendekan 

Teilnahmevoraussetzungen Zulassung zur Bachelorarbeit (vgl. Prüfungsordnung) 

Leistung, Leistungspunkte (LP) 

und Zeitaufwand 

Leistung (LP) Präsenz Selbststudium 

Bachelorarbeit (12 LP) - 360 h 

Leistungspunkte für Anforderung 12 LP 

Dauer 3 Monate 

Häufigkeit des Angebots (Turnus) jedes Semester 

Inhalte Die Studierenden bearbeiten in einer vorgegebenen Frist von drei Monaten 

ein vorgegebenes empirisches Projekt oder eine theoretische Fragestellung. 

Lernziele Die Studierenden sollen nachweisen, dass sie in der Lage sind, den 

wissenschaftlichen Standards entsprechend, eine psychologische Fra-

gestellung zu bearbeiten. Sie sollen dabei zeigen, dass sie mit psycho-

logischen Methoden vertraut sind und einen wissenschaftlichen Gegenstand 

in geeigneter Form schriftlich präsentieren können. 

Schlüsselkompetenzen -  

Studienleistungen - 

Prüfungsleistungen 
Einreichen der Bachelorarbeit in der vorgegebenen Frist (Bewertung 

entspricht 100% der Prüfungsleistung). 

Verwendbarkeit der Leistung Bachelorstudium Psychologie 

Art der Leistung (Pflicht-, 

Wahlpflicht-, Wahl) 
Pflicht 

 

Leistungs-Bezeichnung Berufsbezogenes Praktikum 

Leistungs-Code Psy-B-153 

Verantwortlicher Studiendekan 

Teilnahmevoraussetzungen Genehmigung des Praktikums (vgl. Praktikumsordnung) 

Leistung, Leistungspunkte (LP) 

und Zeitaufwand 

Leistung (LP) Präsenz Selbststudium 

Praktikum suchen und planen - 60 h 

Praktikum durchführen inkl. Kurz-

bericht erstellen 
- 390 h 

Gesamt: - 450 h 

Leistungspunkte für Anforderung 15 LP 

Dauer des Moduls insgesamt 450 Stunden 

Häufigkeit des Angebots (Turnus) Ganzjährig 
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Leistungs-Bezeichnung Berufsbezogenes Praktikum 

Inhalte Die berufsbezogenen Praktika geben Einblicke in die berufliche Tätigkeit 

einer Person, die über eine abgeschlossene akademische Ausbildung in 

Psychologie (Diplom, B.Sc. oder M.Sc. in Psychologie) oder einen 

vergleichbaren Abschluss verfügt und in fachnahen Institutionen oder 

Unternehmen tätig ist. Die Studierenden sollen die im Studium erworbenen 

Kenntnisse in der Praxis anwenden und vertiefen. Der Praktikumskurzbe-

richt soll inhaltlich so aufgebaut sein, dass er anderen Studierenden als 

Unterstützung bei der Praktikumssuche dienen kann. 

Lernziele Die Studierenden sollen in den Praktika lernen, theoretische und praktische 

Aspekte des Studiums auf neue Aufgabenstellungen anzuwenden. Sie sollen 

erste Kontakte zur Berufswelt knüpfen und damit eine Grundlage für ihre 

spätere Berufswahl sowie für die Ausrichtung des Masterstudiums schaffen. 

Schlüsselkompetenzen  

Studienleistungen Bestätigung der praktikumsvergebenden Institution über die Durchführung 

des Praktikums und Erstellung eines Praktikumsberichts gemäß den 

Anforderungen der Praktikumsordnung. 

Prüfungsleistungen - 

Verwendbarkeit der Leistung Bachelorstudium Psychologie 

Art der Leistung (Pflicht-, 

Wahlpflicht-, Wahl) 
Pflicht 

 

Leistungs-Bezeichnung Versuchspersonenstunden 

Leistungs-Code Psy-B-154 

Verantwortlicher Studiendekan 

Teilnahmevoraussetzungen - 

Leistung, Leistungspunkte (LP) 

und Zeitaufwand 

Leistung (LP) Präsenz Selbststudium 

40 Versuchspersonenstunden (1 LP) - 40 h 

Leistungspunkte für Anforderung 1 LP 

Dauer des Moduls in der Regel 1. bis max. 2. Semester 

Häufigkeit des Angebots (Turnus) jedes Semester 

Inhalte Teilnahme an verschiedenen empirischen Untersuchungen der Psychologie 

als Proband(in). 

Lernziele Die Studierenden sollen unterschiedliche Formen psychologischer 

Untersuchungen praktisch kennen lernen und in die Lage versetzt werden, 

die Perspektive von Probanden einnehmen zu können. 

Schlüsselkompetenzen -  

Studienleistungen Die Bestätigungen der zuständigen Versuchsleiterin bzw. des zuständigen 

Versuchsleiters über die Teilnahme an den Untersuchungen im Umfang von 

insgesamt 40 Stunden müssen vorgelegt werden. 

Prüfungsleistungen - 

Verwendbarkeit der Leistung Bachelorstudium Psychologie 

Art der Leistung (Pflicht-, 

Wahlpflicht-, Wahl) 
Pflicht 

 

  


